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1 Aufgabenstellung und Situationsbeschreibung

Die Stadt Frankfurt am Main fihrt fir das Gebiet Frankfurt-Nordwest die Voruntersuchung fur
eine stadtebauliche EntwicklungsmaRnahme (SEM 4) durch. Es wird gepruft, ob hier Siedlungs-
gebiete, vorzugsweise allgemeine Wohngebiete, entstehen kénnen.

Die Lage des Untersuchungsgebiet der SEM 4 mit einer GesamtgrofRe von 551 Hektar ist aus
den farbigen Larmkarten des Gutachtens und der folgenden Abbildung 1 zu entnehmen
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Es besteht zum Uberwiegenden Teil aus intensiv genutzten Acker- und Grinlandflachen. Es
finden sich hier nur wenige Gehdlzstrukturen. Raumlich pragend sind zudem die Bachtéler des
Urselbachs im Norden und des Steinbachs im Siden.

Im Zuge der Voruntersuchung soll auch eine schalltechnische Untersuchung durchgefihrt wer-
den, wobei derzeit die Art und Weise der stadtebaulichen Entwicklung ebenso wie die innere
verkehrliche ErschlieBung durch den Individualverkehr und den OPNV noch offen ist. Im Rahmen
der schalltechnischen Untersuchung ist daher zunachst darzulegen, welche Larmemissionen sich
aus den bereits vorhandenen Larmquellen ergeben und wie die daraus resultierende Belastungs-
situation fur das Untersuchungsgebiet der SEM 4 zu beurteilen ist.

Zur Beurteilung der Larmsituation im Plangebiet sind insbesondere Berechnungen der Verkehrs-
larmemissionen (Strafe und Schiene) erforderlich, wobei insbesondere die BAB 5, die das Un-
tersuchungsgebiet in der Mitte teilt, und die S-Bahn-Linie 5 (Strecke 3611), die den Unter-
suchungsbereich im Westen begrenzt, von Relevanz sind.

Wie aus der beigefiigten Stadtkarte ersichtlich ist, durchziehen Hoch- und Hochstspannungs-
freileitungen dstlich und westlich der BAB A 5 das Untersuchungsgebiet der SEM 4. An diesen
Hochstspannungsfreileitungen kénnen durch die Wirkung des elektrischen Feldes bei bestimm-
ten Witterungsverhaltnissen, insbesondere bei Regen, Nebel oder Raureif so genannte Korona-
gerausche entstehen, die als Emissionen geman der TA Larm ebenfalls zu berlcksichtigen sind.

Nordlich angrenzend an das Untersuchungsgebiet zur SEM 4 befinden sich an der Niederurseler
Stral3e, sudlich der Ortslage Oberursel-WeilRkirchen gewerbliche Anlagen in Form der Fa.
Wilhelm Schiitz GmbH und Co, die am Standort eine Asphaltmischanlage sowie eine Bauschutt-
Recycling-Anlage zur Zerkleinerung von Ausbauasphalt, Beton betreibt. Unmittelbar ¢stlich da-
von befindet sich weiter das Betriebsgeléndes des Burghofs, wobei es sich hierbei um eine Hiih-
nerhaltung handelt, die unter die genehmigungsbedirftigen Anlagen nach BImSchG fallt. Weitere
gewerbliche Anlagen befinden sich im sudlichen Untersuchungsbereich nordlich der Heerstralie,
die teilweise im Geltungsbereich des rechtsgultigen Bebauungsplan Nr. 854 Gewerbegebiet
Nordlich Heerstral3e — Teilbereich 1 — und im unbeplanten Bereich im dstlichen Anschluss befin-
den.

Die TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH wurde vom Stadtplanungsamt der Stadt
Frankfurt am Main im Rahmen der SEM 4 mit den folgenden Voruntersuchungen beauftragt:

e Erstellung eines detaillierten dreidimensionalen Berechnungsmodells auf der Grundlage der
digitalen Stadtkarte einschlie3lich der zur Verfligung gestellten Héhendaten

e Untersuchung der Verkehrslarmimmissionen durch die umliegenden Hauptverkehrsstrafen
einschliel3lich der BAB 5. Hinsichtlich der BAB 5 sind hierbei die prognostischen Verkehrs-
mengen 2030 fur den achtspurigen Ausbau und hinsichtlich des Schienenverkehrs auf der
Strecke 3611 die Prognosezahlen 2030 einschliel3lich der Zusatzverkehre durch die geplante
Regionaltangente West, welche in diesem Bereich auf der Bestandsstrecke verlauft, zu be-
ricksichtigen. Bei der Betrachtung der BAB 5 sollen die Berechnungen unter Beriicksich-
tigung der vorhandenen Schallschutzeinrichtungen und vergleichend unter Beriicksichtigung
von zuséatzlichen Larmschutzmalnahmen auf Frankfurter Gemarkung mit einer Héhe von 10
m lUber dem Fahrbahnniveau fur insgesamt 3 Immissionshéhen durchgefuhrt werden.
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e Untersuchung der Gerausche der Hochstspannungsleitungen und Feststellung der erforder-
lichen Mindestabstande. Hierbei sind die Leitungsgerdusche separat fir den Ausgangszu-
stand mit den vorhandenen 380 kV-Hdchstspannungsleitungen 6stlich und fir den Planzu-
stand mit zusatzlichen 380 kV-Héchstspannungsleitungen westlich der BAB 5 zu ermitteln.

e Untersuchung der gewerblichen Larmimmissionen durch die o. g. gewerblichen genutzten
Flachen im nordlichen und sidlichen Bereich des Plangebietes

e Betrachtung der Fluglarmimmissionen durch den Flughafen Frankfurt/Main nach den ein-
schlagigen Beurteilungskriterien

e Die Ergebnisse sollen in einem schalltechnischen Gutachten zusammengefasst werden.

2 Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

Bei der Abfassung dieses Gutachtens wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen her-
angezogen:

e Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBI. | S. 432)
geéndert worden ist

e Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440)

e Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634)

e Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S. 3786)

e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA La&rm) vom 26. August 1998 (GMBI 1998 S.
503), die durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5) geandert worden ist

e Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBI. I, S. 1036), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist

o Verkehrswege-SchallschutzmaRhahmenverordnung (24. BImSchV) vom 4. Februar 1997
(BGBI. I S. 172, 1253), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 1997 (BGBI.
| S. 2329) geéndert worden ist

¢ Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en, RLS-90, Ausgabe 1990, herausgegeben vom
Bundesminister fur Verkehr - Abteilung Stral3enbau

e DIN 18005 Teil 1 vom Juli 2002, Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren
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e Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 vom Mai 1987, Schalltechnische Orientierungswerte
e DIN 45691 — Emissionskontingentierung — von 2006
e DIN 45682 — Schallimmissionsplane — von 2002

¢ Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en, RLS-90, Ausgabe 1990, herausgegeben vom
Bundesminister fur Verkehr - Abteilung Stral3enbau

e DINISO 9613-2, Entwurf vom September 1997, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung
im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

e VDI 2714 vom Januar 1988, Schallausbreitung im Freien
e Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhaltnisse, Schallimmissionen, Stand Septem-

ber 2017, der Stadt Frankfurt am Main unter https://www.stadtplanungsamt-frank-
furt.de/show.php?ID=16235&psid=2

e Hessisches Ministerium fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung: Hessische
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) (Umsetzung der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ausgabe 2017/1) vom Juni 2018 und
nochmals geandert durch die Anderungserlasse vom 18. September 2018 (StAnz. S. 1118)
und vom 22. November 2018 (StAnz. S. 1431) (siehe unter der Internetseite https://wirt-
schaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische verwaltungsvorschrift technisc
he baubestimmungen h-vv_tb index 3.pdf)

e Auszug aus der digitalen Stadtkarte (3D-Stadtmodell) der Stadt Frankfurt am Main fir das
Untersuchungsgebiet und dessen relevante Umgebung

e Auszug aus dem digitalen Hohenmodell DGM 1 des Hessischen Landesamtes flir Boden-
management und Geoinformation

e Liegenschaftskarte des Hessischen Landesamtes fir Bodenmanagement und Geoinforma-
tion fir den westlich und stidwestlichen angrenzenden Bereich aul3erhalb des Stadtgebietes

e Berechnungsmodell und Verkehrszahlen aus dem Gutachten Nr. L 6590 der TUV
Technische Uberwachung Hessen GmbH von 2011 ,Schallimmissionsplane der Stadt
Frankfurt am Main fur die Ortsbezirke 6 bis 10 und 12 bis 15°

e Hessen-Mobil: Verkehrsmengen aus der StralRenverkehrszahlung SVZ 2015 im Excel-
Format mit Verkehrsangaben zur Berechnung nach den RLS 90

e Hessen-Mobil: Verkehrsprognose 2030 auf der BAB 5 zwischen Nordwestkreuz und Bad
Homburger Kreuz mit den Berechnungsparametern nach den RLS 90, hinterlegt ist der Be-
darfsplan 2030 mit 8 Fahrstreifen zwischen AS Friedberg und dem Nordwestkreuz und
10 Fahrstreifen zwischen dem Nordwestkreuz und dem Frankfurter Kreuz unter Bertcksich-
tigung der regionalisierten Bevolkerungsvorausberechnung bis 2040 fir Frankfurt am Main
vom Birgeramt fur Statistik und Wahlen von 2015 angesetzt.


https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische_verwaltungsvorschrift_technische_baubestimmungen_h-vv_tb_index_3.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische_verwaltungsvorschrift_technische_baubestimmungen_h-vv_tb_index_3.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische_verwaltungsvorschrift_technische_baubestimmungen_h-vv_tb_index_3.pdf
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e Hessen-Mobil: Voruntersuchungen zur Verbreiterung der BAB 5 zwischen Nordwestkreuz
und AS Friedberg von 2012, Unterlagen 17.1.1, 17.1.2 und 17.1.3 sowie VE_05_0_ 13 vom
August 2012

e Hessen Mobil: Lageplan Larmschutzmal3Bhahmen geplant — Ausbau BAB 5 mit einer sche-
matischen Darstellung der geplanten Larmschutzmal3nahmen dstlich der BAB 5, Vorabzug,
Stand 01.04.2015 und 13.05.2015

¢ RTW Planungsgesellschaft mbH: Erlauterungsbericht zur Regionaltangente West, Planfest-
stellungsabschnitt Nord, Stand 15.12.2017, mit Schienenverkehrszahlen auf der Schienen-
strecke 3611, Prognose 2030

e Ortstermin des Sachverstandigen am 31.07.2019 bei der Fa. Schitz in Weiskirchen

¢ Rechtsglltiger Bebauungsplan Nr. 854 Gewerbegebiet Nordlich HeerstraRe — Teilbereich 1 —
von 2010

e Immissionen durch Hochspannungsfreileitungen®, Untersuchung der Landesanstalt fiir Um-
weltschutz Baden-Wirttemberg vom Mai 1999

e Goolens, M., Sames, P.: ,Messtechnische Felduntersuchungen zu Koronagerauschen®, er-
stellt im Auftrag des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie, Schriftenreihe
,Umwelt und Geologie — Larmschutz in Hessen, Heft Nr.5, Marz 2015, ISBN987-389026-
576-6; ISSN 1610-594X

e Link, U., Miller-BBM Projektmanagement GmbH ,Die gerduschimmissionsschutzrechtliche
Vertraglichkeitsbeurteilung von Corona-Gerauschen® PowerPoint-Zusammenfassung eines
Vortrages im Rahmen des VGB Workshop “Larmminderung in Energieerzeugungsanlagen
2012” vom 30.10.2012, Essen

e Engelen, J., Fischer, K., Hettig, C., Krapf, K.-G., Kurz, R., Meyer, K., Ruttloff, M., Straumann,
U., Tausend, W., Vélimecke, S., Weidemann, C.: ,Ermittlung und Beurteilung von Korona-
gerauschen an Hoéchstspannungsfreileitungen®, Larmbekampfung Bd. 6 Nr.4, Juli 2012

e Piorr, D.: ,Zum Nachweis der Einhaltung von Gerauschimmissionswerten mittels Prognose®,
Zeitschrift fir Larmbekampfung 48, S. 172-175, Landesumweltamt NRW, 2001

e Schroder, B., Méllenbeck, S.: DAGA-Beitrag ,Zur neuen DIN SPEC 8987 Koronagerausche
von Hochspannungsfreileitungen, Teil | - theoretischer Teil*, Schriftbeitrag zur Referenz-Nr.
DAGA2016/502 der 42. Jahrestagung fur Akustik in Aachen - DAGA 2016

e Gooldens, M., Tausend, W.: DAGA-Beitrag ,Zur neuen DIN SPEC 8987 Koronagerausche
von Hochspannungsfreileitungen, Teil Il - praktischer Teil*, Schriftbeitrag zur Referenz-Nr.
DAGA2016/506 der 42. Jahrestagung fur Akustik in Aachen - DAGA 2016

e 3D-Leiterseilkurven im QSI-Format, bereitgestellt durch die TUV SUD Industrie Service
GmbH, Abteilung Umwelt Service — Elektromagnetische Umweltvertraglichkeit
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¢ Michael Heerdt Ingenieurbiiro und Agrarberatung: Antragsunterlagen nach § 4. BImSchG fir
den Burghof Martin Stark, Kap. 13 Larmimmissionen, vom 09.07.2013

e Schallausbreitungsberechnungsprogramm LIMA in der Version 2019.02 mit Lima_7m.exe,
Lima_7f.exe und Lima_7.exe vom 14.02.2019 der Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH
Dortmund

e StralRendatenbank LISTRA X3, Version 3.3, fir die Verwaltung von Stral3enverkehrsdaten in
LIMA; Schallschutzbiiro Dipl.-Phys. W. Apfel
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3 Orientierungswerte, Grenzwerte und Richtwerte

3.1 Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil | enthalt schalltechnische Orientierungswerte fiir die angemes-
sene Berlcksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen Planung. Sie sind eine sach-
verstandige Konkretisierung fur die in der Planung zu bertcksichtigenden Ziele des Schallschut-
zes. Diese Ziele sind in allgemeiner Formulierung, z.B. im 8 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz
oder in 8 1 Abs. 5 Baugesetzbuch, enthalten.

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
sind in der Regel den verschiedenen schutzbedirftigen Nutzungen (z.B. Bauflachen, Baugebie-
ten, sonstige Flachen) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Stadtebau, folgende
Orientierungswerte fur den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung
ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden
Bauflache verbundenen Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfillen:

a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten

tags 50 dB(A) und
nachts 40 dB(A) bzw. 35 dB(A)

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und
Campingplatzgebieten

tags 55 dB(A) und
nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

c) Bei Friedhofen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen
tags und nachts 55 dB(A)
d) Bei besonderen Wohngebieten (WB)

tags 60 dB(A) und
nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags 60 dB(A) und
nachts 50 dB(A) bzw. 45 dB(A)
f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) gelten Orientierungswerte in
Hohe von
tags 65 dB(A) und
nachts 55 dB(A) bzw. 50 dB(A).

g) Beisonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedurftig sind, je nhach Nutzungsart

tags 45 dB(A) bis 65 dB(A) und
nachts 35 dB(A) bis 65 dB(A).
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Bei Sondergebieten fir Krankenhauser und Pflegeanstalten werden z. B. jeweils die niedrigsten
unter Buchstabe g) genannten Orientierungswerte tags und nachts herangezogen.

Im Gegensatz zu den Orientierungswerten nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 wird in der nachfol-
genden aufgefihrten 16. BImSchV und auch in der TA Larm die Schutzbedirftigkeit von Kern-
gebieten wie diejenige von Dorf- und Mischgebiete eingestuft. Orientierungswerte fir Urbane
Gebiete sieht das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 nicht vor. Auch fur diese Gebiete kann von einem
Schutzanspruch analog demjenigen von Dorf- und Mischgebiete ausgegangen werden.

Bei den zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm sowie fur Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten. Der héhere Nacht-
wert wird zur Beurteilung der Verkehrslarmimmissionen herangezogen.

Gemal3 Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Be-
troffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen die Beurteilungspegel von verschiedenen
Schallquellen (Verkehr, Gewerbe, Freizeit etc.) jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten
verglichen und nicht addiert werden.

Nach DIN 18005 Teil 1 ist die Einhaltung der Orientierungswerte winschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz
vor Larmbelastigungen zu erfillen. Sie sind jedoch nicht als Grenzwerte gedacht, sondern sie
unterliegen einer verantwortlichen oder begriindeten Abwéagung. Die Abwéagung kann in bestimm-
ten Féllen - insbesondere in Innenstadtbereichen - zu einer entsprechenden Zuriickstellung des
Schallschutzes fuihren. In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung,
bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte u. U.
nicht einhalten. Besonders dann sollte das umfangreiche Instrumentarium zur La&rmbekampfung,
vor allem das der bauplanerischen Mdglichkeiten ausgeschopft werden, um die Flachen mit Uber-
schreitungen moglichst gering zu halten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrin-
dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen,
sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaRnahmen vorgesehen und planungs-
rechtlich abgesichert werden.

3.2 Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV

Beim Neubau und der wesentlichen Anderung von offentlichen StraRen und Schienenstrecken
gelten die nachfolgenden Immissionsgrenzwerte (IGW) nach der 16. BImSchV (Verkehrslarm-
schutzverordnung). Im Rahmen der Bauleitplanung kdnnen diese als weitere Orientierungshilfe
herangezogen werden.

Bei den IGW, die zum Schutz der Nachbarschaft in § 2 der 16. BImSchV festgelegt sind, handelt
es sich um Grenzwerte und nicht um Orientierungswerte; werden sie Uberschritten, sind Schutz-
malinahmen zu treffen. Bei der Bestimmung des Umfangs des Larmschutzes miissen die Grenz-
werte nicht voll ausgeschdpft, d.h. sie kdnnen nach Abwéagung im Einzelfall unterschritten wer-
den, wenn dies mit vertretbarem Aufwand, z.B. durch Verwendung von Uberschussmaterial, er-
reicht werden kann.

1. Grundsatzlich sind der Tagwert und der Nachtwert einzuhalten. Jeweils nach der besonderen
Nutzung der betroffenen Anlage oder des betroffenen Gebietes nur am Tag oder nur in der
Nacht ist bei der Entscheidung der IGW fir diesen Zeitpunkt heranzuziehen; nur auf den Tag-
wert kommt es an bei Geb&uden, die bestimmungsgemal ausschlie3lich am Tag genutzt wer-
den, z.B. Kindergarten, Schulen oder Blurogebaude
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2. Es gelten folgende Immissionsgrenzwerte IGW nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV:

Tag Nacht
1. an Krankenhausern, 57 dB(A) 47 dB(A)
Schulen, Kurheimen und
Altenheimen
2. in reinen und allgemei- 59 dB(A) 49 dB(A)

nen Wohngebieten und
Kleinsiedlungsgebieten

3. in Kerngebieten, 64 dB(A) 54 dB(A)
Dorfgebieten und
Mischgebieten

4. in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

3. Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den
Bebauungsplanen. Lassen sich sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fur Anla-
gen und Gebiete keiner der vier Schutzkategorien des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV zuordnen
oder handelt es sich um Gebiete und Anlagen, fir die keine Festsetzungen in Bebauungs-
planen bestehen, so ist die Schutzbedurftigkeit aus einem Vergleich mit den in § 2 Abs. 2 Satz
2 der 16. BImSchV aufgezéhlten Anlagen und Gebieten zu ermitteln. Fir Wohngebaude im
landwirtschaftlichen AuRRenbereich werden in der Regel die IGW entsprechend der Schutz-
kategorie 3 herangezogen. Andere als die festgelegten IGW dirfen nicht herangezogen wer-
den.

Nach dem allgemeinen Konsens kénnen Urbane Gebiete analog zu den Kerngebieten,
Dorfgebieten und Mischgebieten in der 16. BImSchV der Schutzkategorie 3 zugeordnet werden.



Seite 12 von 66 zum Gutachten Nr. T 1606

Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Bsch/10.09.2019
Dokument: T1606.docx

3.3 Immissionsrichtwerte nach der TA Larm

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen — hierzu zahlen auch
die nachfolgend betrachteten Hochspannungsleitungen mit den Koronagerduschen — im Sinne
des BImSchG werden nach TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613 Teil 2 berechnet. Dies gilt
nach Kap. 7.5 der DIN 18005-1 auch im Rahmen der Bauleitplanung.

Nach TA Larm liegen die malRgeblichen Immissionsorte bei bebauten Flachen 0,5 m aufRerhalb
vor der Mitte des getffneten Fensters des vom Gerausch am starksten betroffenen schutzbedurf-
tigen Raumes nach DIN 4109. Immissionsschutzrechtlich hat somit der Immissionsaufpunkt
0,5 m vor dem Fenster solange Bestand, wie das Fenster zu 6ffnen ist.

Die Beurteilungspegel werden mit den Immissionsrichtwerten verglichen, welche hier fur alle in
der TA Larm genannten Gebietsausweisungen aufgefiihrt sind. In Abh&angigkeit von der jeweili-
gen Gebietsausweisung betragen nach Ziffer 6.1 der TA Larm die Immissionsrichtwerte aul3er-
halb von Gebauden:

a) in Industriegebieten
70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten
tagsuber 65 dB(A) und
nachts 50 dB(A)

C) in urbanen Gebieten
tagsuber 63 dB(A) und
nachts 45 dB(A)

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
tagsiber 60 dB(A) und
nachts 45 dB(A)

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
tagsuber 55 dB(A) und
nachts 40 dB(A)

f) in reinen Wohngebieten
tagsuber 50 dB(A) und
nachts 35dB(A)

0) in Kurgebieten, fir Krankenh&user und Pflegeanstalten
tagsuber 45 dB(A) und

nachts 35 dB(A)
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Die Tageszeit erstreckt sich von 06.00 bis 22.00 Uhr und die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr,
dabei wird in der Nachtzeit zur Beurteilung die lauteste Nachtstunde herangezogen. Kurzzeitige
Gerauschspitzen durfen den Richtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nachtzeit
um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Bei ,seltenen Ereignissen” an nicht mehr als 10 Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres be-
tragen die Immissionsrichtwerte, mit Ausnahme von Industriegebieten, nach TA-Larm:

70 dB(A) tagsiuber und
55 dB(A) nachts.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte fur seltene Ereignisse in
Misch-, Wohn- und Kurgebieten am Tage um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht
mehr als 10 dB(A) Uberschreiten. In Gewerbegebieten dirfen diese Werte am Tage kurzzeitig um
bis zu 25 dB(A) und in der Nachtzeit um bis zu 15 dB(A) Uberschritten werden.

Nach Nummer 6.5 der TA Larm ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben e bis g der TA Larm
— und somit nicht in der Gebietsausweisung Mischgebiet oder Kerngebiet — bei der Ermittlung
des Beurteilungspegels die erhéhte Storwirkung von Gerauschen in Tageszeiten mit erhdhter
Empfindlichkeit durch einen Zuschlag zu bertcksichtigen.

An Werktagen sind die folgenden Ruhezeiten zu bericksichtigen:

06:00 — 07:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen:
06:00 — 09:00 Uhr
13:00 — 15:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr

Die Richtwerte der TA Larm dienen dem Schutz der Nachbarschaft vor schadlicher Umweltein-
wirkung durch Gerausche. Grundsétzlich sind nach TA Larm der Tagwert und der Nachtwert ein-
zuhalten.

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festle-
gungen in Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fir Gebiete
und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind
nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbediirftigkeit zu beurteilen.

Die Richtwerte der TA Larm dienen dem Schutz der Nachbarschaft vor schadlicher Umweltein-
wirkung durch Gerausche. Grundsétzlich sind nach TA Larm der Tagwert und der Nachtwert
einzuhalten. Im Gegensatz zu Wohnrdumen kann im Bereich von Nutzungen, die entweder nur
am Tage schutzbediirftig sind oder tagsiber und nachts identisch genutzt werden (z. B. Blro-
raume) eine Sonderfallpriifung nach Ziffer 3.2.2 der TA Larm ergeben, dass tagstiber und nachts
lediglich der Schutzanspruch in Hohe des Immissionsrichtwertes tags zugebilligt wird (siehe
hierzu auch LAI-Hinweise zur Ziffer 2.3 der TA Larm).
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3.4 Empfehlungen aus der Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhaltnisse der
Stadt Frankfurt

Im Zusammenhang mit der stadtebaulichen Abwégung wird auch auf die aktuelle Arbeitshilfe zur
Beurteilung gesunder Wohnverhaltnisse, Schallimmissionen, Stand September 2017, der Stadt
Frankfurt am Main unter https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2
verwiesen.

Um auch bei hohen und sehr hohen Verkehrslarmimmissionen gesunde Wohnverhéltnisse ge-
wahrleisten zu kdénnen, sollen in den Bauleitverfahren der Stadt Frankfurt am Main und bei der
Einzelgenehmigung aktive und/oder passive Schallschutzmafinahmen nach Maf3gabe der in der
Tabelle 1 (siehe Anhang 1) definierten Schwellenwerte gefordert bzw. festgesetzt werden.

Die Schwellenwerte gelten nicht fir Gewerbe- bzw. Anlagenlarm, die nach den Richtwerten
der TA -Larm zu beurteilen sind.

Sofern aktive Schallschutzvorkehrungen (z. B. Larmschutzwéande) zur Reduzierung des Ver-
kehrslarms an der Quelle nicht infrage kommen oder ihr Einsatz unverhaltnismaRig ware, sind
passive Schallschutzmafinahmen an den Wohngebauden vorzusehen. Das Schutzziel ist bei
Wohnungen jeweils der dazugehorige Auf3enwohnbereich (Balkon, Loggia, Terrasse).

Der Schutz der Aufenthaltsraume gegen Aul3enlarm richtet sich hingegen ausschlie3lich nach
den Bestimmungen der im Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden und bauaufsichtlich einge-
fuhrten DIN 4109 —Schallschutz im Hochbau (siehe hierzu die Ausfiihrungen zur DIN 4109 im
Anhang 2 der Arbeitshilfe).

SchallschutzmalBnahmen zum Schutz der AuRenwohnbereiche sind gemaf aufgefihrten An-
hang 1 der Arbeitshilfe (hier nachfolgend dargestellt als Abb. 2) erforderlich, wenn der fur den
Tageszeitraum (6:00 — 22:00 Uhr) ermittelte Beurteilungspegel groRer als 64 dB(A) ist. Nachts
(22:00 — 6:00 Uhr) besteht hingegen fur AuRenwohnbereiche kein Schutzbedurfnis. Der einzu-
haltende Beurteilungspegel von 64 dB(A) orientiert sich an den Schutzanforderungen
16. BImSchV fir Kern-, Dorf- und Mischgebiete.) Dieser Wert ist auch bei WR- und WA-Gebieten
anzuwenden, weil damit der von der DIN 18005 zur Berlcksichtigung der Verhéaltnisse einer
Grol3stadt ausdrucklich erdffnete Abweichungsspielraum angemessen ausgeschopft wird.

Schutz am Tag:

Wird der MI-Beurteilungspegel von 64 dB(A) an den zukiinftigen Gebaudefassaden am Tag ein-
gehalten, sind keine besonderen Anforderungen an den baulichen Schallschutz von eventuell
hier vorgesehenen Balkonen und Terrassen zu stellen (linke Spalte Anhang 1).

Bei Verkehrslarmbelastungen oberhalb eines Beurteilungspegels von 64 dB(A) (mittlere Spalte
der Anhang 1) sind dagegen bauliche Schutzmaflinahmen an den Auf3enwohnbereichen erfor-
derlich, sofern solche an den belasteten Geb&udefassaden vorgesehen sind. Zudem werden
l[armorientierte Stadtebaukonzepte und Wohnungsgrundrisse empfohlen.

Verkehrslarmbelastungen groRer 70 dB(A) (siehe rechte Spalte der Tabelle 1) sind grundsétzlich
kritisch zu bewerten. Nach gangiger Rechtsprechung liegt hier die Schwelle zur Gesundheits-
gefahrdung. Wohnbauvorhaben sind deshalb nur dann zu verantworten, wenn durch entspre-
chende stadtebauliche Konzepte, wie z. B. eine Blockrandbebauung, ausreichend larmberuhigte
Gebéaudefassaden in den Blockinnenbereichen oder Innenhéfen geschaffen werden kdnnen.

AuRenwohnbereiche kdnnen mit den auf dem Markt verfigbaren passiven SchutzmafRnahmen
bis zu einem Beurteilungspegel von rund 74 dB(A) soweit vor Uberh6hten Larmbelastungen ge-
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schitzt werden, dass die Einhaltung des Zielwertes von 64 dB(A) mdglich ist. Oberhalb einer
Belastung von 74 dB(A) versagen die heute bekannten Systeme. Deshalb ist die Anordnung von
AuRenwohnbereichen ab diesem Schwellenwert in der Regel nicht mehr vertretbar. Es soll statt-
dessen durch ein larmschutzoptimiertes stadtebauliches Konzept versucht werden, jede Woh-
nung mit einer leisen Gebaudefassade auszustatten, an der die Anordnung eines vor Uberhéhten
Larmbelastungen geschitzten AuRenwohnbereichs maglich ist.

Schutz in der Nacht:

Fur den Nachtzeitraum gilt ebenfalls der entsprechende Immissionsrichtwert der 16. BImSchV.
Deswegen sind auch hier ab einem Beurteilungspegels von 54 dB(A) verbesserte stadtebauliche
und bauliche Schallschutzkonzepte empfehlenswert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der
Schlaf- und Kinderzimmer. Oberhalb eines Beurteilungspegels von 60 dB(A) in der Nacht beginnt
wiederum die Gesundheitsgefahrdung. Bei Planungen und Einzelgenehmigungen sind daher er-
hdhte Schallschutzanstrengungen zu unternehmen. Fir den Nachtzeitraum billigt die gangige
Rechtsprechung AuRenwohnbereichen keine spezielle Schutzbedurftigkeit zu. Auf die Fest-
legung von entsprechenden Schwellenwerten wurde deshalb in der Arbeitshilfe der Stadt
Frankfurt verzichtet.
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Anhang 1 der Arbeitshilfe der Stadt Frankfurt

Abb. 2:
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Hinsichtlich passiver Malinahmen zum Schutz gegen Gewerbelarm fuhrt die Arbeitshilfe fol-
gendes aus:

Die zur Abwehr von Anlagenlarm geeigneten passiven Schallschutzmal3nahmen an (Wohn-) Ge-
bauden werden insbesondere durch die Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Larm (TA Larm) stark eingeschrankt. Denn gemaf Ziffer A.1.3 des Anhangs zur TA-Larm
sind Gerduschimmissionen wie folgt zu bestimmen:

e bei bebauten Flachen 0,5 m auf3erhalb vor der Mitte des getffneten Fensters des vom Ge-
rdusch am starksten betroffenen schutzbedurftigen Raumes nach DIN 4109

Aufgrund dieser Messvorschrift bleibt die Schalldammwirkung von Fenstern, die bestimmungs-
geman gedffnet werden kdnnen, unberticksichtigt, da die Uberprifungsmessung am geodffneten
Fenster vorzunehmen ist.

Zweifelsfrei TA-Larm-konform sind somit nur

o feststehende, nicht zu 6ffnende Fenster (Lichtéffnungen) sowie
o Doppelfassaden oder Fenster mit vormontierten, feststehenden Prallscheiben.

Bei Verwendung solcher Fenster oder Fassaden entsteht kein maf3geblicher Immissionsort ge-
malf Ziffer 2.3 der TA-Larm, an dem die Larmbelastung zu bestimmen ist. Allerdings ist die Ver-
wendung nicht zu 6ffnender Fenster im Wohnungsbau stark eingeschréankt. Sie sind nur dann
akzeptabel, wenn der zu schitzende Aufenthaltsraum zusatzlich Uber eine ,leise” AuRenfassade
verflgt, an der ein konventionelles Fenster verbaut werden kann.

Neue TA -Larm-konforme Schutzfenster:

Die stark eingeschrankte Verwendungsfahigkeit der 0.g. Schutzvorkehrungen fiir den Wohnungs-
bau hat in den letzten Jahren zur Entwicklung neuer, TA-Larm-konformer Schallschutzfenster-
typen gefihrt. Diese neuartigen Schutzfenster berticksichtigen folgende Prinzipien:

e Schallschutz im Aufenthaltsraum anstatt vor der Fassade.
e  Gewahrleistung eines ausreichenden Aulienbezugs.

Der mittlerweile bekannteste Fenstertyp ist das sogenannte Hamburg Hafencity-Fenster (siehe
Anhang 2 der Arbeitshilfe). Derartige Fenster werden vom Hessischen Ministerium fir Umwelt,
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) nach derzeitigem Diskussionsstand
allerdings nur dann als TA-Larm-konform eingestuft:

e wenn mit ihnen die gleichen Innenraumpegel realisierbar sind, wie bei herkdmmlicher
Anwendung der TA-Larm,

e wenn sie bei bestimmungsgeméalRem Gebrauch durch den Bewohner/Nutzer nur in Kipp-
stellung gebracht werden kénnen.

Um solche Fenster auch auRen reinigen zu kénnen, dirfen sie tiber einen speziellen Offnungs-
mechanismus (,Hausmeisterschlissel®) verfliigen, der aber nicht Gber die herkdbmmliche Griffolive
bedienbar sein darf.
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4  Untersuchung der Verkehrsldrmimmissionen

In den vorliegenden Untersuchungen wurden die Verkehrslarmimmissionen durch den Straf3en
und Schienenverkehr auf den relevanten Streckenabschnitten berechnet.

Hinsichtlich der Genauigkeit der Verkehrszahlen wird angemerkt, dass eine Anderung des Ver-
kehrsaufkommens um 10 % zu einer Anderung der Pegel - sowohl der Emissions- wie auch der
Immissionspegel - um gerade 0,4 dB(A), eine Anderung des Verkehrsaufkommens um 25 % zu
einer Anderung der Pegel um ca. 1 dB(A) fiihrt. Eventuelle geringfiigige Anderungen der Ver-
kehrszahlen haben somit einen vergleichsweise kleinen Einfluss auf die Aussageunsicherheit des
Gutachtens.

4.1 Ausgangsdaten Stral3enverkehr

Die Verkehrsmengen einschlie3lich der Berechnungsparameter fir die Berechnungen nach den
RLS 90 sind detailliert aus der Datenbank entsprechend den Anlagen 20 — 22 ersichtlich.

Bezlglich des StraRenverkehrs stellen die Berechnungen annaherungsweise auf den Prognose-
Nullfall 2030 ohne die Zusatzverkehre ab, die durch das Untersuchungsgebiet selbst verursacht
werden.

Die Verkehrsmengen auf den Stral3en des ndrdlich angrenzenden Stadtteils Riedberg wurden fir
die Voruntersuchungen aus den vorhandenen Verkehrsprognosen fir die stadtebaulichen Unter-
suchungen in diesem Bereich tbernommen. Fir den Verlauf der LandesstralRe 3004 und 3019
wurden die Verkehrsmengen aus der StralRenverkehrszahlung SVZ 2015 herangezogen und
diese pauschal mit einem Zuschlag von 10% auf den Prognosehorizont 2030 hochgerechnet.

In der sudlichen und 6stlichen Peripherie des Untersuchungsgebietes wurden unverandert die
Verkehrsmengen aus den Modellen des Schallimmissionsplans fur die westlichen Stadtteile von
Frankfurt aus dem Jahr 2011 Gbernommen. Hierzu wird angemerkt, dass es sich hierbei um
Werktagsverkehre handelt, die um etwa 10 — 15 % oberhalb der sich im Jahresdurchschnitt er-
gebenden Verkehrsmengen liegen, welche bei den Berechnungen nach den RLS 90 zugrunde
gelegt werden. Sie liegen somit bzgl. des Prognose-Nullfalls 2030 noch auf der sicheren Seite.

Die Korrektur fir den Stral3enbelag wurde hierbei mit Dsyo = -2 dB(A) bei einer zulassigen Hochst-
geschwindigkeit vzu > 60 km/h und Dsyo = 0 dB(A) bei einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit
Vzu < 60 km/h beriicksichtigt.

41.1 Emissionsansatze zur BAB 5, bericksichtigte Schallschutzmaflnahmen

Hinsichtlich der Stralenverkehrslarmimmissionen sind flr das Untersuchungsgebiet Uberwie-
gend die Immissionsanteile relevant, welche durch die BAB 5 verursacht werden. In Absprache
mit dem Auftraggeber wurde von einem Ausbau der BAB 5 mit 8 Fahrstreifen ausgegangen,
wobei die derzeitige Mittenachse beibehalten wurde. Der Abstand der Mittenachsen der duf3eren
Fahrstreifen wurde angepasst und mit 33 m in das Berechnungsmodell eingestellt.

Planungsszenarien zu einem 10streifigen Ausbau der BAB 5 zwischen der AS Friedberg und dem
Nordwestkreuz Frankfurt, die derzeit von Hessen Mobil tGiberprift werden, blieben unberiicksich-
tigt, da noch keine verwertbaren Ergebnisse aus der derzeit laufenden Machbarkeitsstudie vor-
liegen. Insofern handelt es sich bei den schalltechnischen Berechnungen dieser Untersuchung
nur um erste Abschéatzungen.
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Von Hessen Mobil wurden die Verkehrsmengen flr den Bedarfsplan 2030 mit 8 Fahrstreifen im
relevanten Bereich zwischen der AS Friedberg und dem Nordwestkreuz zur Verfigung gestellt.
Bei der Siedlungsentwicklung wurden nur die Daten der regionalisierten Bevolkerungsvoraus-
berechnung bis 2040 fir Frankfurt am Main vom Burgeramt fur Statistik und Wahlen von 2015
angesetzt. Hier wurden fur die Stadt Frankfurt fir das Jahr 2030 810.000 Einwohner prognosti-
ziert. Eine Siedlungsentwicklung entlang der BAB 5 auf der SEM 4 zwischen Praunheim und
Steinbach sind nicht inkludiert.

Unter der Randbedingung 8 Fahrstreifen auf der BAB 5 zwischen der AS Friedberg und dem
Nordwestkreuz Frankfurt werden fir den Abschnitt zwischen dem AK Bad Homburg und dem
NWK Frankfurt folgen Verkehrsmengen prognostiziert:

Durchschnittliche Tégliche Verkehrsstarke: DTV = 182.000 Kfz/24h
Stundliche Verkehrsstarke tagstber (06:00 — 22:00 Uhr): M;= 9.611 Kfz/h
Stundliche Verkehrsstarke nachts (22:00 — 06:00 Uhr):  Mn = 2.941 Kfz/h
Lkw-Anteil tagsuber (06:00 — 22:00 Uhr): p: = 16,2 %

Lkw-Anteil nachts (22:00 — 06:00 Uhr): pn=29,6 %

FUr Vzu. muss von 130 km/h bzw. 80 km/h fur Lkw ausgegangen werden. Die Geschwindigkeit
wird in diesem Abschnitt auch in Zukunft durch die Verkehrsbeeinflussungsanlage geregelt.

Entsprechend der Voruntersuchungen von Hessen Mobil zum 8 spurigen Ausbau wurde von einer
Belagskorrektur Dsio = - 2 dB(A) ausgegangen.

Ein spezielle offenporige Asphaltdeckschicht mit einer Belagskorrektur Dsiyo = - 5 dB(A),
die gegeniiber dem Standardbelag einen La&rmminderungseffekt bewirken wirde, der einer
Halbierung der Verkehrsmenge entspricht, blieb unbericksichtigt.

Auftragsgemaf wurden die Berechnungen der Verkehrslarmimmissionen flachendeckend fur die
3 Immissionshéhen 2,0 m Uber Gelande (EG und unbebaute AulRenwohnbereiche), 9,0 m Uber
Gelande (2. Obergeschoss) und 15,0 m Uber Gelande (4. Obergeschoss) berechnet, wobei hin-
sichtlich der Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5 jeweils die beiden folgenden
Szenarien betrachtet wurden:

e Schallschutzeinrichtungen im Istzustand mit Wall 8 m entlang des Riedberges, einer
Wand auf der Urselbachbriicke (Ostseite) der Hohe 5 m sowie kleineren Wallaufschittungen
auf der Hohe von Niederursel.

e Zusatzliche Schallschutzeinrichtungen mit

¢ Wand der Hohe 5 m auf der Urselbachbriicke auch entlang der Westseite

e Sudlich der Urselbachbricke beidseits der BAB 5 auf der Gemarkung Frankfurt durch-
gehende SchallschutzmalRnahmen in Form von Larmschutzwanden bzw. in Form einer
Wallsm-Wand5m-Kombination der Gesamthéhe 10,0 m Uber dem Fahrbahnniveau der
BAB 5. Auf Grund der Ausbauplane wurde eine Mindestentfernung der Schallschutzein-
richtungen zur Mittenachse der BAB 5 von 30 m unterstellt, welche ca. derjenigen des
Wallful3es entlang des Riedbergs entspricht. Der Abstand der Schirmkante der Larm-
schutzwande betragt idealtypisch min. 30 m, diejenige der Wall-Wand-Kombinationen
etwa 37,5 m zur Mittenachse der BAB 5. Die Effektivh6he der Schallschutzeinrichtungen
ist vom Gelandeverlauf gegenuber der Fahrbahnh6he der BAB 5 abhangig, was ent-
sprechend beriicksichtigt wurde. Im Bereich nérdlich der Tank- und Rastanlage Taunus-
blick wurden die Schallschutzeinrichtungen entlang der Gemarkungsgrenze in westliche
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Richtung auf einer Lange von ca. 150 m fortgefiihrt und enden dort in einer Gesamthéhe
von 8 m uUber dem dortigen Gelandeniveau. Die LArmschutzwénde wurden zur Vermei-
dung von Reflexionen als strafl3enseitig hochabsorbierend bertcksichtigt.

4.2 Ausgangsdaten Schienenverkehr

Fur die Voruntersuchungen sind neben den untersuchten StralRenabschnitten auch die
Schienenlarmimmissionen relevant, welche durch die Bestandsstrecke der Deutschen Bahn 3611
(S-Bahn-Linie S5 zwischen Frankfurt und Oberursel) in der sidwestlichen Peripherie bzw. dem
westlichen Rand des Plangebietes verursacht werden.

Auf dieser Bestandsstrecke sollen auch zukinftig die Zige der geplanten Regionaltangente West
fahren, wozu die Prognosezahlen 2030 aus den Unterlagen zur Planfeststellung der Regional-
tangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord von 2017 der RTW Planungsgesellschaft mbH
vorlagen. Demnach ist nach der Prognose 2030 auf diesem Streckenabschnitt von den folgenden
Zigen je Fahrtrichtung auszugehen:

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 -
|2 | RTW U5 Langzug 32.0 10.0
- | Gesamt 106.0 340

Abb. 3: Prognosezahlen auf der Strecke 3611 je Fahrtrichtung aus den Planfeststellungsunterlagen

Die Geschwindigkeit der Ziige wird mit 100 km/h (S-Bahnen) und 90 km/h (librige) angegeben.
Abweichend von den Angaben aus dem Planfeststellungsverfahren wird in den Prognoseberech-
nungen 2030 der Deutschen Bahn AG hinsichtlich der S-Bahn-Ziige durchgehend von einer
Dreifachtraktion und einer Streckengeschwindigkeit von 120 km/h ausgegangen, was entspre-
chend bericksichtigt wurde.

Je Fahrtrichtung lassen sich fir die Strecke 3611 langenbezogene Schalleistungspegel tags
und nachts nach der Schall 03 (2014) fur die 3 Emissionshéhen der Schienenstrecke ableiten:

Die Streckenabschnitte mit den entsprechenden Zugzahlen wurden in das akustische Modell ein-

Hbéhe Lw' Tag Lw' Nacht
0.0 81,5 79,7
4.0 62,2 60,4
5.0 53,7 56,0

gegeben und nach Schall 03 (2014) berechnet.
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4.3 Berechnung der Beurteilungspegel und Ergebnisdiskussion

Zur Ermittlung der Verkehrslarmbelastung wurden Schallausbreitungsberechnungen mit dem
Programm LIMA fir Windows der Firma Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH nach den Vor-
gaben der RLS 90 bzw. der Schall 03 (2014) unter Beriicksichtigung der beschriebenen Ver-
kehrsmengen und sonstigen Ausgangsparameter durchgefuhrt. Den Berechnungen liegt ein
exaktes dreidimensionales Modell unter Berlcksichtigung des exakten digitalen Hohenmodells
aus dem DGM 1 zugrunde. Der relevante Modellausschnitt einschlieR3lich der Hohenlinien ist aus
der Anlage 1 des Gutachtens ersichtlich.

Die flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber und nachts durch den
Schienen- und StraRenverkehr fir die mittleren Héhen von 2,0 m (EG bzw. AuRRenbereiche),
9,0 m (2. OG) und 15,0 m (4. OG) tuber dem Boden sind jeweils ohne und mit zuséatzlichen Schall-
schutzmafRnahmen entlang der BAB 5 aus den farbigen Pegelkarten in den folgenden Anlagen
ersichtlich. Hierin sind die Beurteilungspegel in Pegelklassen von 5 dB(A) entsprechend der Ab-
stufung der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 dargestellt. Die Plane weisen
in den dem Gutachten beigefiigten Anlagen im DIN A3-Format den Maf3stab 1: 15.000, auf den
separat angefertigten Planen im DIN AO-Format den Mal3stab 1: 5.000 auf.

Anlage 2: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5, Berech-
nungshodhe 2,0 m iiber Gelande

Anlage 3: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Straen- und
Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 2,0 m iiber Geldnde

Anlage 4: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdhe 9,0 m iiber Gelande

Anlage 5: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den zusatzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshdhe 9,0 m iiber Gelande

Anlage 6: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshéhe 15,0 m iiber Gelande

Anlage 7: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 15,0 m iiber Gelénde

Anlage 8: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Strafen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdhe 2,0 m iiber Gelande

Anlage 9: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den zusatzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshdhe 2,0 m iiber Geldnde

Anlage 10; Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdhe 9,0 m iiber Gelande
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Anlage 11: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 9,0 m iiber Geldnde

Anlage 12; Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdéhe 15,0 m iiber Gelande

Anlage 13: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den zusatzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshohe 15,0 m iiber Gelande

Wie bereits aus weiteren einschlagigen Untersuchungen bekannt ist, sind insbesondere die Ge-
biete entlang der BAB 5 erheblichen Larmimmissionen durch den Stra3enverkehr ausgesetzt.

Die Beurteilungspegel tagsiber ohne weitere SchallschutzmalBnahmen fir die Berech-
nungshéhen 2 m, 9 m und 15 m tber dem Boden ist aus den Anlagen 2, 4 und 6 ersichtlich. In
Abhangigkeit von der Berechnungshthe und der Topografie des Gelandes werden tagsuber bis
zu einer Entfernung von anndhernd 300 m Beurteilungspegel bis 65 dB(A) und somit die stadte-
baulichen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 fur WA um bis zu 10 dB(A) uber-
schritten. Als Orientierung kann hierbei beispielsweise der westliche Siedlungsrand von Nieder-
ursel im Bereich des Gerhardt-Hauptmann-Rings dienen.

Die Beurteilungspegel nachts ohne weitere Schallschutzmal3nahmen fur die Berechnungs-
héhen 2 m, 9 mund 15 m Uber dem Boden ist aus den Anlagen 8, 10 und 12 ersichtlich. Aufgrund
des hohen Lkw-Anteils nachts liegen die Beurteilungspegel nachts lediglich um ca. 5 dB(A) un-
terhalb derjenigen wahrend des Tages. In Abhangigkeit von der Berechnungshdhe und der To-
pografie des Gelandes werden nachts bis zu einer Entfernung von annahernd 300 m Beurtei-
lungspegel nachts bis 60 dB(A) und somit die stadtebaulichen Orientierungswerte nach Beiblatt
1 zur DIN 18005-1 fur WA um bis zu 15 dB(A) tUberschritten.

Auch unter Verweis auf den Anhang 1 der Arbeitshilfe der Stadt Frankfurt zur Beurteilung gesun-
der Wohnverhdltnisse, die auf der Seite 16 des Gutachtens beigefligt ist, erscheint die Vollzugs-
fahigkeit eines Bebauungsplans fur die Schaffung von Wohngebieten ohne effektive aktive
Schallschutzmalinahmen entlang der BAB 5 bei der vorhandenen Larmsituation in Frage gestellt.

Hinsichtlich der Schienenstrecke 3611 wurden die Berechnungen bei freier Schallausbreitung
durchgefuhrt. Unter Verweis auf die Arbeitshilfe der Stadt Frankfurt (siehe Kap. 3.4) werden die
Grenzwerte gem. der 16. BImSchV fir die Schutzkategorie 3 (Mischgebiete, Urbane Gebiete) von
64 dB(A) am Tage und 54 dB(A) in Abhangigkeit von der berechneten Immissionshdéhe und dem
Gelandeverlauf tagsiber in einem Abstand von max. 50 m und nachts in einem Abstand von max.
140 m eingehalten. Die Isophonenlinie von 60 dB(A) nachts verlauft in einem Abstand von
max. 60 m.

Im Weiteren wurde die Larmsituation unter Bertcksichtigung von zusatzlichen aktiven Larm-
schutzmalBhahmen beidseits der BAB 5 auf der Gemarkung Frankfurt in Form von Wand-Wall-
Kombinationen bzw. Larmschutzwénden mit einer Hohe von 10 m tber dem Niveau der BAB 5
berechnet, wobei deren Abstand zu den derzeitigen Fahrbahnréndern noch einen achtstreifigen
Ausbau zuldsst. Die Szenarien sind im Kap. 4.1.1 des Gutachtens beschrieben. Die Beurtei-
lungspegel tagsiber mit weiteren SchallschutzmaRnahmen fir die Berechnungshdhen 2 m,
9 m und 15 m Uber dem Boden sind aus den Anlagen 3, 5und 7, die Beurteilungspegel nachts
mit weiteren SchallschutzmalRnahmen aus den Anlagen 9, 11 und 13 ersichtlich.
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In Abhéngigkeit zur BAB und der berechneten Hohe tiber Gelande kdnnen mit den aktiven Schall-
schutzmalRnahmen entlang der BAB 5 die Beurteilungspegel tagsiiber und nachts gegeniber
dem Ausgangszustand sehr deutlich reduziert werden, wobei die hdchsten Pegelminderungen
quellennah und in niedriger Hohe erreicht werden kénnen. Mit zunehmender Entfernung und
Hohe nimmt der erreichbare Larmminderungseffekt durch den aktiven Schallschutz bekannter-
weise ab. Weiter ist auf Grund des ansteigenden Gelandes westlich der BAB 5 und der bisherigen
Beschrankung der SchallschutzmaRnahmen auf die Gemarkung Frankfurt westlich der BAB 5
insbesondere im sidlichen Bereich von geringeren Effekten gegentiber dem Ausgangszustand
ohne Mal3nahmen auszugehen.

In der Berechnungshtéhe 2 m Gber dem Boden entsprechend der Anlagen 3 (Tageszeitraum)
und 9 (Nachtzeitraum) konnen die Larmbelastungen 0Ostlich der BAB 5 gegeniiber dem Aus-
gangszustand effektiv um ca. 10 - 12 dB(A), im mittleren Bereich westlich der BAB 5 um ca.
5 dB(A) reduziert werden.

In den Berechnungshéhen 9 und 15 m Gber dem Boden entsprechend der Anlagen 5 und 7
(Tageszeitraum) bzw. 11 und 13 (Nachtzeitraum) kénnen die Larmbelastungen 6stlich der BAB 5
gegenuber dem Ausgangszustand effektiv um ca. 5 - 10 dB(A), im mittleren Bereich westlich der
BAB 5 um ca. < 5 dB(A) reduziert werden. Der auf die Gemarkung Frankfurt begrenzte Schall-
schutz macht sich insbesondere an der stiidwestlichen Flanke des Untersuchungsgebietes nord-
lich der Raststatte Taunusblick bemerkbar. Der hier in westliche Richtung auf einer Lange von
150 m in die Berechnung eingestellte aktive Larmschutz zeigt wenig Effektivitat. Ggf. mussten
hier die LarmschutzmalRnahmen entlang der BAB 5 in sudliche Richtung tGber die Gemarkung
Frankfurt hinaus fortgeflihrt werden.

Die Frage nach den Mindestabstadnden zwischen der BAB 5 bzw. der Schienenstrecke 3611 und
einer geplanten Wohnbebauung ist durch den Sachverstandigen nicht eindeutig beantwortbar;
die Klarung der Schutzinteressen zuklnftiger Anwohner bedarf einer fundierten stadtebaulichen
Abwagung und Begrindung. Anhaltswerte bieten hier die Vorsorgegrenzwerte nach der
16. BImSchV (siehe Kap. 3.2), wobei mit Verweis auf die Arbeitshilfe der Stadt Frankfurt zur Be-
urteilung gesunder Wohnverhéaltnisse die Grenzwerte der 16. BImSchV fiir die Schutzkategorie 3
(Mischgebiete, Urbane Gebiete) von 64 dB(A) am Tage und 54 dB(A) nachts méglichst gewahrt
werden sollten. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Werte bereits um 9 dB(A) ober-
halb der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 fir Allgemeine Wohngebiete
und 5 dB(A) Uber den Vorsorgegrenzwerten tags und nachts nach der 16. BiImSchV fir die
Schutzkategorie 2 (Wohngebiete) liegen.

In den folgenden Anlagen werden zur Visualisierung der Entfernungen zur BAB 5 bzw. zur Schie-
nenstrecke 3611 im Planbereich die Isophonenlinie 64 dB(A) gemeinsam mit der Isophonenlinie
70 dB(A) (Beginn der Gesundheitsgefahrdung) am Tage bzw. 54 dB(A) und 60 dB(A) (Beginn der
Gesundheitsgefahrdung) in der Nacht entsprechend dem Anhang 1 der Arbeitshilfe in der un-
gunstigsten Berechnungshohe 15,0 m Uber dem Geldnde nochmals separat dargestellt:

Anlage 14: Isophonenlinien 64 dB(A) und 70 dB(A) der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 - 22:00 Uhr) durch den
Stralen- und Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der
BAB 5 (siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshdhe 15,0 m iiber Gelande

Anlage 15; Isophonenlinien 54 dB(A) und 60 dB(A) der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den
Stralen- und Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der
BAB 5 (siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 15,0 m iiber Gelénde
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Die Abstande der jeweiligen Isophonenlinien zur derzeitigen Mittenachse der BAB 5, die mit der
Topographie variieren, kann tber die in den Anlagen 14 und 15 dargestellten Abstandslinien in
Bezug auf eine Berechnungshohe von 15 m lber Geldnde abgeschatzt werden.

Entsprechend der Anlage 14 fir den Tageszeitraum weist die Isophonenlinie 70 dB(A) auf der
Hohe des Stadtteils Niederursel (Bereich Gerhardt-Hauptmann-Ring) dstlich der BAB 5 eine Ent-
fernung von ca. 70 m, die Isophonenlinie 64 dB(A) von ca. 110 m zur Mittenachse der BAB 5 auf.
Im stidlichen Bereich des Untersuchungsgebietes westlich der BAB 5 weist die die Isophonenlinie
70 dB(A) eine Entfernung von ca. 100 m, die Isophonenlinie 64 dB(A) von ca. 230 m zur Mitten-
achse der BAB 5 auf

Entsprechend der Anlage 15 fir den Nachtzeitraum weist die Isophonenlinie 60 dB(A) auf der
Hohe des Stadtteils Niederursel (Bereich Gerhardt-Hauptmann-Ring) dstlich der BAB 5 eine Ent-
fernung von ca. 110 m, die Isophonenlinie 54 dB(A) von ca. 270 m zur Mittenachse der BAB 5
auf. Im sudlichen Bereich des Untersuchungsgebietes westlich der BAB 5 weist die die Isopho-
nenlinie 60 dB(A) eine Entfernung von ca. 200 m, die Isophonenlinie 54 dB(A) von ca. 500 m zur
Mittenachse der BAB 5 auf.

Insgesamt wird darauf hingewiesen, dass die zu realisierenden aktiven SchallschutzmaflZnahmen
im Zusammenhang mit der geplanten Siedlungserweiterung und deren Abstande zur BAB 5 von
den beabsichtigten Ausbauplanen zu dieser Autobahn abhéngen. Diese Ausbauplane machen
wiederum aktive SchallschutzmalRnahmen erforderlich. Diese Schallschutzmaflinhahmen im
Zusammenhang mit der wesentlichen Anderung der BAB 5 miissen dann streng nach den
Kriterien der 16. BImSchV in Verbindung mit der 24. BImSchV geplant werden, wobei hierbei
vermutlich nur die Schutzbedurftigkeit der Bestandsgebiete (z. B. im Bereich des Stadtteils
Niederursel) von Belang ist. Es besteht daher der Bedarf der friihzeitigen Abstimmung zwischen
dem Baulasttrager der BAB 5 und der Stadt Frankfurt, um hier spatere Konflikte zwischen dem
Planungsrecht und dem Verkehrslarmschutzrecht zu vermeiden.

Auch auf Grund der fehlenden Informationen zu den Zusatzverkehren im Zusammenhang mit der
geplanten Siedlungsentwicklung koénnen die vorgestellten Ergebnisse lediglich als
Orientierungshilfe im Rahmen der stadtebaulichen Voruntersuchungen dienen und mussen
spater nochmals konkretisiert werden.
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5 Untersuchung der Koronagerausche durch die 380 kV-H6chstspannungsleitungen

Im Rahmen der Voruntersuchungen sollte die Gerdauschbelastung innerhalb des Plangebiets er-
mittelt werden, welche durch die Koronagerdusche, ausgehend von bestehenden sowie geplan-
ten oberirdischen Hochspannungsfreileitungen, verursacht werden. Bei der Untersuchung der
Koronagerausche werden hierzu nur die akustisch relevanten Leiterseilkonstellationen néher be-
trachtet. Aus bisherigen Untersuchungen sowie anhand verschiedener Literaturstellen kann si-
cher davon ausgegangen werden, dass 110-kV-Freileitungen akustisch nicht relevant sind.
Daher werden im vorliegenden Gutachten nur die Gerduschemissionen und -immissionen durch
die vorhandenen und geplanten 380-kV-Freileitungen schalltechnisch néher untersucht.

Die Gerauschimmissionen der 380-kV-Freileitungen, bei welchen es sich um nicht genehmi-
gungsbedirftige Anlagen nach BImSchG handelt, sind im Sinne der TA Larm zu bewerten.

5.1 Lagebeschreibung

Im zu untersuchenden Plangebiet des Stadtteils Frankfurt Nordwest, verlaufen im aktuellen Zu-
stand als oberirdische Freileitungen dstlich parallel zur BAB 5 zwei Stromkreise 110 kV der
Avacon, vier Stromkreise 110 kV der DB Energie sowie zwei Stromkreise 380 kV der Tennet.

Westlich in ca. 500 m Abstand zur BAB 5 verlaufen vier Stromkreise 110 kV der Syna. Zusétzlich
ist geplant, auf der Trasse der Syna zukinftig zwei 380-kV-Stromkreise der Amprion mitzufiihren.
Der Trassenverlauf und die Lage der einzelnen Stromkreise ist in den beiden farbigen Pegel-
karten in den Anlagen 14 und 15 sowie auf der folgenden Abbildung 4 dargestellt.
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Abb. 4: Ubersmhtsplan mit bestehenden und geplanten Hochspanhungsfrelleltungen
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5.2 Betriebsbeschreibung

Die geplante Leitungsbelegung und Betriebsweisen der oberirdischen Freileitungen innerhalb des
Plangebiets sind nachstehend aufgelistet. Hierbei werden nur die akustisch relevanten 380-kV-
Freileitungen aufgefihrt. Die Zahlenangaben, z.B. 264-AT1/34-A20SA (nach neuer DIN EN) oder
AL/ST 265/35 (nach alter DIN), geben den Seiltyp und Seilquerschnitt an.

Ist Zustand:

TenneT — Freileitung LH-11-3011, Karben-Frankfurt/SW, Mast Nr. 47 - 58
e 2 Stromkreise 4er Biindel Al/St 240/40, Teilleiterabstand 0,4 m, Betrieb 380 kV

Plan-Zustand:
Im Plan-Zustand sind folgende Freileitungen zusatzlich zu berticksichtigen:

Amprion - Freileitung LH-3019, Hochst/Oberursel-Bommersheim, Mast Nr. 34-40, 34A, 34B, 34C
e 2 Stromkreise 4er Biindel Al/St 265/35, Teilleiterabstand 0,4 m, Betrieb 380 kV

Die 380-kV-Drehstromkreise bestehen jeweils aus drei Bindelleitern, wobei jeder Bindelleiter
aus vier einzelnen, durch Abstandhalter miteinander verbundenen Einzelseilen besteht (Vierer-
biindel).

5.3 Grundlagen zu Koronagerauschen

Die Gerauschemissionen von Héchstspannungsleitungen werden durch das Auftreten von Ko-
ronaentladungen (Koronagerausche) verursacht, deren Lautstdrken von unterschiedlichen Ein-
flussfaktoren abhangig sind. Eine Hauptursache fir das Auftreten von Koronagerauschen ist die
Benetzung der Leiterseile mit Wasser (z.B. Regentropfen, Schnee). Neben den Witterungsver-
haltnissen sind die Hohe der Spannung und die Art der Beseilung (Durchmesser, Blindelung),
aus welcher die elektrische Randfeldstarke als direkte Einflussgrof3e resultiert, sowie die Ober-
flachenbeschaffenheit der einzelnen Leiterseile (Verschmutzung etc.) die wichtigsten Einfluss-
groRen. Im vorliegenden Gutachten wird nicht detailliert auf die physikalischen Gegebenheiten
bzgl. der Entstehung der Geréusche eingegangen, folgende Zusammenhange sind hier jedoch
Zu nennen:

Bei hohem Niederschlag sind die Koronagerdusche erfahrungsgemal lauter als bei geringem
Niederschlag, Nebel, Raureif oder ahnlichen Wettergegebenheiten. Geringere elektrische Rand-
feldstarken der Leiterseile fiihren zu verminderten Koronagerauschen. Durch die Bindelung meh-
rerer Seile (z.B. 4er-Bundel) oder eine Erh6hung der einzelnen Seildurchmesser bei gleicher
Bindelung wird die elektrische Randfeldstarke reduziert, wodurch die Gerduschemissionen ver-
ringert werden. Ebenfalls verringern sich die Gerduschemissionen durch die natirliche Alterung
der Seile, da sich deren Oberflachenbeschaffenheit zugunsten einer Gerduschsenkung (bei Be-
netzung der Seile mit Wasser) verandert. Dieser Effekt der natirlichen Gerduschreduzierung
kann durch eine kinstlich herbeigefiihrte hydrophile Leiterseiloberflache erreicht werden.

Die Emissionen von Hochstspannungsleitungen wurden in diversen Gutachten und Studien be-
reits untersucht, weisen jedoch aufgrund der vielen Einflussgrof3en und der hohen Schwankungs-
breite unterschiedliche Emissionsdaten auf, wodurch die Prognose der Gerduschbelastung von
Freileitungen erschwert wird. Zudem treten die Gerausche bzw. nennenswerte Gerauschpegel
erst bei Wetterbedingungen mit Niederschlag auf. Im Betriebszustand mit Niederschlag (Regen,
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Schneefall) werden fur AC-Leitungen (alternating current) die héchsten Emissionspegel erreicht,
wahrend die Gerauschemissionen im Betriebszustand ohne Niederschlag (trockene Witterungs-
bedingungen) deutlich geringere Pegel erreichen.

5.4 Vorgehensweise

Die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Larm fur die Nachtzeit sind im Vergleich zu den Richt-
werten fur die Tageszeit deutlich niedriger. Da die Koronagerdusche unabhangig vom Tageszeit-
raum auftreten kdnnen, ist zur Bewertung der Gerauschbelastung nur der Nachtzeitraum von
Bedeutung.

Die zu erwartende Gerauschbelastung durch die vorhandenen und geplanten Freileitungen wird
aufgrund der in obigem Abschnitt 5.3 beschriebenen Problematik und Komplexitat nur fir den
vorliegend kritischsten Betriebszustand mit Niederschlag prognostisch untersucht (ndhere Erlau-
terungen hierzu in Kapitel 5.4.3). In diesem Emissionsansatz werden aktuelle Emissionsdaten
des TUV Hessens von Messungen an 380-kV-Freileitungen verwendet, deren Leiterseile vom
Typ her mit den Leiterseilen der vorhandenen sowie geplanten 380-kV-Freileitungen vergleichbar
sind.

Der Emissionsansatz fiir Leiterseile mit Niederschlag basiert hierbei auf Messdaten als Mittelwert
von haufig vorkommenden Wetterbedingungen bei leichtem/mittlerem® Niederschlag
(= 4,8 mm/h) (vgl. Abschnitt 5.4.3).

Bei htheren Niederschlagen (> 4,8 mm / h) konnen teilweise noch hohere Emissionspegel auf-
treten, die aber aufgrund der Nebengeréausche durch den starken Regen sowie zugehorige Wind-
gerausche etc. an den Immissionsorten in der Regel iberdeckt werden. Derartige Niederschlags-
mengen treten nur selten auf.

5.4.1 Emissionsdatenerhebung

Die Schallleistungsdaten fur die Emissionsansétze basieren auf Langzeit-Gerauschemissions-
messungen, die vom TUV Hessen (siehe Rechts- und Beurteilungsgrundlagen ,HLUG Studie*)
an vergleichbaren 380-kV-HVAC-Freileitungen mit ,diinnen® Leiterseilquerschnitten (Al/St 265/35
und Al/St 240/40) durchgefuhrt wurden. Diese ,dinnen” Leiterseile sind vergleichbar mit den im
vorliegenden Plangebiet eingesetzten Leiterseiltyp. Die Messdurchfiihrung bzw. Emissionsdaten-
ermittlung ist ausfuhrlich in der HLUG-Studie ,Messtechnische Felduntersuchungen zu Korona-
gerauschen® von 2015 dargestellt und wird hier nicht weiter beschrieben.

Fur die Schallleistungsermittlung (Langzeitmessungen/HLUG Studie) wurden systembedingt
Uberwiegend Werte im oberen Ereignisvorkommen der Gerédusche eines jeweiligen Betriebszu-
standes/Szenarios ausgewertet, da bei niedrigen Pegeln mit geringerem Koronagerauschanteil -
welche bei den jeweiligen Betriebszustanden/Witterungsbedingungen ebenfalls auftraten - der
Fremdgerauscheinfluss zunimmt und eine sichere Auswertung der Daten nicht mehr DIN-konform
madglich war. Die Emissionsdaten liegen daher alle auf der sicheren Seite. Die im Rahmen der
Langzeituntersuchung erhobenen bzw. fir die Schallleistungsermittiung verwendeten Messdaten
sind weitestgehend fremd- und stdrgerauschfrei. Aus Sicht der Sachverstandigen stellen sie auf-
grund der Dauer und Tiefe der Untersuchung einen belastbaren und abgesicherten Datenpool
dar.
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5.4.2 Emissionsmodell

Die Abstandsabhangigkeit der Schalldruckpegel von HVAC-Freileitungen (Hochspannungs-
Wechselstrom-Freileitung) hangt vom Schallemissionsverhalten der Leitung ab. Anhand der bis-
herigen Untersuchungen von HVAC-Freileitungen und der dem Gutachten zugrundeliegenden
Literatur wird bei der Erstellung eines Prognose- Modells davon ausgegangen, dass alle Phasen-
seile einer HVAC-Freileitung in identischer Weise als Linienquelle gleichstark abstrahlen. Vorlie-
gend wird der in der Praxis gangige maximale und in der Literatur Gberwiegend beschriebene
(auch vom TUV Hessen im Labor unter Niederschlag ermittelte) Ansatz einer allseits gleich-
verteilten Linienquelle fir das Schallabstrahlungsverhalten von allen Leiterseilen bei der Prog-
nose zugrunde gelegt. Fur die Lage der Leiterseile als maf3gebliche Quellen im Ausbreitungs-
modell, werden die 3D-Seilkurven, welche durch die TUV SUD Industrie Service GmbH bereit-
gestellt wurden, zugrunde gelegt. Es handelt sich somit um dieselben Leiterseilkurven bzw. Mo-
delldaten, welche auch fir die Berechnung der magnetischen und elektrischen Felder durch den
TUV SUD verwendet wurden.

5.4.3 Emissionsansatz

Der den Berechnungen zugrunde gelegte Schallleistungspegel geht aus der im vorherigen Ab-
schnitt beschriebenen Langzeituntersuchungen mit tiefergehenden Vergleichsmessungen her-
vor. Anhand der beschriebenen Faktoren wird hier der Emissionsansatz fur den Betriebs-
zustand mit ,leichtem/mittlerem* Niederschlag < 4,8 mm/h als maR3geblicher Emissions-
ansatz im Sinne der TA Larm zur Beurteilung der lautesten Nachtstunde angesehen. Damit liegt
die Beurteilung der zu erwartenden Gerduschbelastung durch die vorhandenen / geplanten 380-
kV-Freileitungen auf der sicheren Seite.

Hierbei geht die Einwirkzeit der Gerauschemissionen als auf der sicheren Seite liegend mit einer
ganzen Stunde fir den Beurteilungszeitraum der lautesten Nachstunde in die Berechnungen mit
ein und stellt dabei einen prognostisch maximalen Emissionsansatz im Sinne von Ziffer A.1.2 a)
der TA Larm dar.

Im Rahmen der aktuell durchgeflihrten Langzeitmessungen an HVAC-Freileitungen wurde fest-
gestellt, dass es durch die Leitungsgerausche/Koronagerdusche, insbesondere in Verbindung mit
den Ublichen Hintergrundgeréduschen, an den Immissionsorten zu keinen zusatzlichen Auffallig-
keiten (impulshaltige Gerdusche im Sinne der TA Larm) kommt, die die Anwendung eines Im-
pulszuschlages rechtfertigen. Daher wird bei dem Emissionsansatz hier kein Impulszuschlag
berlcksichtigt.

Die fur die Prognose der 380-kV-Freileitungen zugrunde gelegten langenbezogenen Schallleis-
tungspegel* (pro Meter) Lwa' liegen bei

Lwa’ = 56,5 dB(A) — 380 kV, Al/St 240/40 bzw. Al/St 265/35, 4er Bundel

fur die vorliegend zum Einsatz kommenden Leiterseile je Leiterseilbiindel bzw. Phasenseil eines
Stromkreises.

* Hinweis: die Pegel der langenbezogenen Schallleistung pro m Leiterseilblindel sind hier nicht mit dem Schalldruckpegel
und/oder immissionsseitigem Beurteilungspegel zu verwechseln, welcher in der Regel aufgrund der Entfernun-
gen (> 1m) deutlich niedriger liegt.
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Die frequenzabhangigen langenbezogenen Schallleistungspegel sind der folgenden Tabelle 1 zu
entnehmen.

Tabelle 1: Langenbezogene Schallleistung Lwa‘' der 380 kV-Leiterseile

LWA' Leiterseile 63 Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz| 2000 Hz| 4000 Hz| 8000 Hz|Gesamt
Betriebszustand mit "leichtem" Niederschlag (< 4,8mm/h) [dB(A)] [ [dB(A)] [ [dB(A)] [ [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
"Diunne" Seile, 4er Biindel, 380 kV 22,9 354 334 38,7 44,9 50,0 51,0 52,5 56,5

Mdgliche auftretende tonale Einflisse durch die HVAC-Freileitung wurden gemarn TA Larm mit
einem Tonzuschlag von Ky = 3 dB(A) berticksichtigt. Dieser Zuschlag ist abhangig von der Situ-
ation am Immissionsort. Bei geringen sonstigen Umgebungsgerduschen und geringem Abstand
zur Leitung kann von der deutlichen Wahrnehmbarkeit eines Einzeltones, nach subjektivem Ein-
druck, ausgegangen werden. In diesen Fallen ist ein Tonzuschlag Ky = 3 dB(A) gerechtfertigt. Bei
groReren Entfernungen wird wahrscheinlich dieser Einzelton der Freileitung nicht mehr deutlich
oder Uberhaupt nicht mehr wahrnehmbar sein.

5.5 Berechnung der Beurteilungspegel und Ergebnisdiskussion

Die vorliegende Berechnung der zu erwartenden Gerauschbelastung erfolgt anhand des Ausbrei-
tungsberechnungsprogramms LimA. Dazu wurde ein digitales Berechnungsmodell erstellt, in wel-
chem die Quellen der zu untersuchenden Trasse gemaf} den vom Auftraggeber tbermittelten
Planunterlagen sowie die realen 6rtlichen geometrischen Gegebenheiten berticksichtigt wurden.
Die Beurteilungspegel fur die jeweiligen Immissionsorte errechnen sich nach Ziffer A.1.4 der
TA Larm aus dem Mittelungspegel durch — soweit erforderlich - Addition eines Impulszuschlages
und eines Tonzuschlages. Fir eine realistische Bewertung der Gerduschbelastung wurden vor-
liegend in den Emissionsansatzen Tonzuschlage fur auftretende tonale Ereignisse mit Ky = 3 dB
berlcksichtigt. Da im Sinne der TA Larm Koronagerdusche keine Impulshaltigkeit aufweisen,
wurden keine Impulszuschlage erteilt.

Die Plane weisen in den dem Gutachten beigeflgten Planen im DIN A3-Format den Mafl3stab
1: 15.000, auf den separat angefertigten Pl&anen im DIN AO-Format den Maf3stab 1: 5.000 auf.

Anlage 16: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 — 06:00 Uhr) durch die Korona-
gerausche, Ausgangszustand mit den bestehenden 380 kV-Leitungen ostlich der BAB 5

Anlage 17: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch die Korona-
gerdusche, Planzustand mit den bestehenden 380 kV-Leitungen 6stlich und den zusatzlichen 380
kV-Leitungen westlich der BAB 5

Hierin sind die Beurteilungspegel in Pegelklassen von 5 dB(A) entsprechend der Abstufung der
Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 bzw. der Immissionsgrenzwerte nach
der 16. BImSchV dargestellt.

Die Immissionsrichtwerte nach Ziff. 6.1 TA Larm sollten im Regelfall durch die Gesamtbelastung,
d.h. die Summe aller Anlagen, fur die die TA Larm gilt, nicht iberschritten werden. In Abhangigkeit
davon, wie viele Anlagen auf einen Immissionsort einwirken kann es demnach sinnvoll sein, dass
einzelne Anlagen den Richtwert nicht ausschdpfen, sondern nur einen Richtwertanteil aus-
schopfen. Anhand der Berechnungsergebnisse lassen sich in Abh&ngigkeit von der Gebietsaus-
weisung sowie der angestrebten Richtwertanteile die horizontale Mindestabstande zwischen ge-
planten schutzbedirftigen Raumen im Sinne der TA La&rm bzw. DIN 4109 und den Trassen-
achsen der Hochspannungsfreileitungen entsprechend der folgenden Tabelle 2 ableiten.
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Tabelle 2: Horizontale Mindestabstande zwischen den Immissionsorten und den Trassen-
achsen der 380 kV-Leitungen in Abhangigkeit von der Gebietsausweisung und
dem angestrebten Richtwertanteil

Gebi : Mindestabstand zur Mindestabstand zur Mindestabstand zur
ebiets- Richtwert T h it I h it T h "
auswelsung nachts rassenachse mi rassenachse mi  Trassenachse mi
6 dB unter Richtwert 3 dB unter Richtwert Richtwert-Ausschdpfung
WA 40 180 130 90
MI/MU 45 100 65 40

Bei einer geplanten Ausweisung des betrachteten Gebiets als WA oder MI/MU ist mit geringen
zusatzlichen Gerauschbelastungen durch Anlagen im Sinne der TA Larm in der Nachtzeit zu
rechnen. Aus Sicht des Sachverstandigen ist daher ein Richtwertanteil von 3 dB unter Richtwert
ausreichend, um eine Uberschreitung der gebietsbezogenen Richtwerte durch die Gesamt-
belastung auszuschlief3en. Die in Tabelle 2 aufgeflihrten Mindestabstanden gelten dabei sowohl
fur die bereits vorhandene dstliche Freileitung als auch fur die geplante westliche Freileitung, da
es sich jeweils um schalltechnisch weitestgehend vergleichbare Mast- und Leiterseilkon-
stellationen handelt.

Bei der Wahl von Mindestabstédnden auf Grundlage der Beurteilungspegel durch die Hochspan-
nungsfreileitungen zur Unterschreitung bestimmter Richtwerte oder Richtwertanteile, sollte auch
die immissionsseitige Wahrnehmbarkeit der Koronagerausche diskutiert werden. Aufgrund der
beschriebenen Besonderheiten bei der Entstehung von Koronagerauschen, treten diese in der
fur die Berechnung zugrunde gelegten Pegelhthe fast ausschlief3lich in Verbindung mit Nieder-
schlagen auf. Hierdurch kann es zu einer Verdeckung der Koronagerdusche durch das simultan
auftretende Regengerdusch kommen. Dies betrifft vor allem den mittel- und hochfrequenten Be-
reich, bei dem die Koronagerdusche nicht mehr von den Regengerauschen unterscheidbar sind.
Hierzu wird auf die folgende Grafik verwiesen.
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Abbildung 5:
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Die Abbildung zeigt den Eigengerauschpegel Lpargs des Niederschlags in Form von Regen, ge-
messen von 2 unabhangigen Instituten (Larmbek&ampfung Bd. 6 (2012) Nr. 4 — Juli, HLUG-Studie
2015), die als Trendkurven dargestellt wurden. Die erzeugten Fremdgerausche liegen beispiels-
weise bei Niederschlagsereignissen > 3,5 mm/h als umgebungsabhangiger Hintergrund-
summenpegel Lpargs flr eine Ortsrandlage bei ca. 47 dB. Hiermit wird veranschaulicht, dass die
Betriebssituation mit Niederschlag einen Sonderfall hinsichtlich der auftretenden Fremdgerau-
sche bedeutet.

Nach den Trendkurven kann die Einhaltung eines Richtwertanteiles z. B. fir Allgemeine Wohn-
gebiete mit 3 dB unter Richtwert [40 dB — 3 dB = 37 dB (A-bewertet)] fir eine Zusatzbelastung
durch Koronagerdusche nicht messtechnisch nachgewiesen werden, wenn der Lpargs des Nie-
derschlags bereits ca. 10 dB daruber liegt.

Unabhangig hiervon ist auch zu beachten, dass das zusatzliche und mdglicherweise auch ver-
deckende Fremdgerausch durch die naheliegende BAB 5 im Zustand bei Niederschlag ebenfalls
ansteigt, da sich die Rollgerdusche auf regennasser Fahrbahn im Vergleich zur trockenen Fahr-
bahn erhéhen.

Vermutlich kann bei der Umgebungssituation davon ausgegangen werden, dass die Korona-
gerausche auch dann weitgehend Uberdeckt werden, wenn deren Gerduschanteile den Immissi-
onsrichtwert nachts fir WA von 40 dB(A) ausschopfen.

Im Rahmen der stadtebaulichen Abwagung wird jedoch empfohlen, die gebietsabhangigen Min-
destabstande entsprechend der Tabelle 2 zu realisieren, die zu einer Unterschreitung der Richt-
werte um mindestens 3 dB(A) fUhren. Hierdurch bleiben im Einwirkungsbereich der Hoch-
spannungsfreileitungen Entwicklungsmaéglichkeiten fir den Betrieb von weiteren technischen An-
lagen im Sinne der TA Larm erhalten.
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6 Ermittlung der Mindestabstande zu den gewerblichen Anlagen im nordwestlichen und
sudlichen Bereich des Untersuchungsgebietes

Nordlich angrenzend an das Untersuchungsgebiet zur SEM 4 befinden sich an der Niederurseler
Stral3e, sudlich der Ortslage Oberursel-WeilRkirchen gewerbliche Anlagen in Form der Fa.
Wilhelm Schiitz GmbH und Co, die am Standort eine Asphaltmischanlage sowie eine Bauschutt-
Recycling-Anlage zur Zerkleinerung von Ausbauasphalt, Beton betreibt. Unmittelbar ¢stlich da-
von befindet sich weiter das Betriebsgeléndes des Burghofs, wobei es sich hierbei um eine Hih-
nerhaltung handelt, die unter die genehmigungsbedurftigen Anlagen nach BImSchG fallt. Weitere
gewerbliche Anlagen befinden sich im sudlichen Untersuchungsbereich nordlich der Heerstralie,
die teilweise im Geltungsbereich des rechtsguiltigen Bebauungsplan Nr. 854 Gewerbegebiet
Nordlich Heerstralde — Teilbereich 1 — und im unbeplanten Bereich im dstlichen Anschluss befin-
den.

6.1 Ermittlung der Mindestabstande zu der Asphaltmisch- und Recyclinganlage und zu
der Hihnerhaltung

6.1.1 Emissionsansatz Asphaltmisch- und Recyclinganlage (Firma Wilhelm Schiitz GmbH und
Co)

Von der Fa. Schiitz wurde die aktuelle Larmprognose fur den Betrieb
einer modernisierten Asphaltmischanlage der Wilhelm Schitz GmbH & Co. KG am Standort
Niederurseler StraRe 51 in 61440 Oberursel-Wei3kirchen vom Januar 2019 zur Verfiigung ge-
stellt, in welchem die Larmimmissionen durch den Gesamtbetrieb der Anlage im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens untersucht wurden.

Die Larmimmissionen zur Berechnung der
Mindestabstande wurden auf Grundlage einer
aktuellen Larmprognose fir die Fa. Schitz ermittelt.

Da es sich bei der Larmprognose um interne
Geschaftsdaten handelt, werden die Daten nicht
veroffentlicht.



anne.sievers
Textfeld
Die Lärmimmissionen zur Berechnung der Mindestabstände wurden auf Grundlage einer aktuellen Lärmprognose für die Fa. Schütz ermittelt.

Da es sich bei der Lärmprognose um interne Geschäftsdaten handelt, werden die Daten nicht veröffentlicht.
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6.1.2 Emissionsansatz fur die Hihnerhaltung (Burghof)

Hinsichtlich des Betriebes des Burghofes lag dem Sachverstandigen das Kap. 13 —Larmimmissi-
onen des Michael Herdt Ingenieurblro und Agrarberatung aus den Antragsunterlagen nach
8 4. BImSchG fir den Burghof Martin Stark vom 09.07.2013 vor. Insgesamt kann auch unter Be-
ricksichtigung der Gerauschvorbelastung durch die benachbarte Firma Schuitz sicher davon aus-
gegangen werden, dass nicht die begrenzten Transportvorgange tagsuber, sondern der durch-
gangige Betrieb der insgesamt 20 Ventilatoréffnungen auf den Dachern der 4 Huhnerstéalle fur die
Bodenhaltung relevant ist.

Aus den vorgelegten Angaben des Biiros Herdt Angaben handelt es sich hierbei um 12 Ventila-
toren vom Typ FCO071 sowie 8 Ventilatoren vom Typ FC091, die lagegenau im Berechnungs-
modell auf den jeweiligen Stalldachern verortet wurden. Aus den Datenblattern kann eine Schall-
leistung von

Lwa = 83,5 dB(A) fur den Ventilatortyp FC071 und
Lwa = 85,5 dB(A) fur den Ventilatortyp FC091

hergeleitet werden. Die Langsdampfung des Kanalsystems, die bei groReren Entfernungen kei-
nen relevanten Larmminderungseffekt mehr erzeugt, wurde nicht in die Berechnung eingestellt.

Analog zur Firma Schutz wurde eine flachenhafte Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613
mit der im Bundesland Hessen vorgesehenen meteorologischen Korrektur Co = 0 dB und einer
Bodendampfung nach der Alternativformel 7.3.2 vorgenommen. Die Schallausbreitungsberech-
nung wurde in der fir das Untersuchungsgebiet der SEM 4 ungunstigsten Héhe von 15 m Uber
dem Boden durchgefihrt.
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e Die in der Schallausbreitungsberechnung auftretenden Unsicherheiten werden hierbei mit
+ 3dB nachtréaglich bertcksichtigt.

o Bei durchgehendem Betrieb der Ventilatoren ist auf Grund der gegenliber dem Tagzeitraum
um 15 dB(A) abgesenkten Immissionsrichtwerten nachts nach TA Larm hier der Nachbetrieb
von Relevanz.

¢ Die anschlieRend mit der Unsicherheit beaufschlagte Isophonenlinie 42 dB(A) nachts ergibt
dann die Mindestabstande zu einer Bebauung im MI/MK und die mit der Unsicherheit beauf-
schlagten Isophonenlinie 37 dB(A) nachts die Mindestabstande fir WA-Gebiete.

6.1.3 Darstellung der Mindestabstdnde

Die Immissionsanteile der beiden betrachteten Betriebe wurden energetisch Uberlagert und die
sich daraus ergebenden Mindestabstéande zu den Betrieben abgeleitet, die sich aus dem jeweils
unginstigsten Betrachtungszeitraum (Tag oder Nacht) fiir den Regelbetrieb ergeben.

Die Mindestabstande fur die Gebietsarten WA und Ml wurden in die folgende Plankarte im Mal3-
stab 1: 5.000 Ubertragen, die dem Gutachten im DIN A3-Format beigefligt ist:

Anlage 18: Lageplan im MaBstab 1: 5.000 mit der Darstellung der erforderlichen Mindestabstande zu den Firmen
Schiitz und Burghof im nordwestlichen Bereich der SEM 4 in Abhangigkeit von der Gebietsausweisung

Nach der Anlage 18 lassen sich in stidlicher Richtung Abstande zur nachsten Bebauung in der
Gebietsausweisung Ml (rote Linie) jeweils zur nachsten Grundstiicksgrenze von ca. 130 m zur
Fa. Schitz und von ca. 100 m zum Burghof ableiten.

Zur nachsten Bebauung in der Gebietsausweisung WA (blaue Linie) sollten Absténde jeweils
zu den néchsten Grenzen der Betriebsgrundstiicke von ca. 280 m zur Fa. Schiitz und von ca.
180 m zum Burghof realisiert werden.

Die Berechnungen kénnen insgesamt als obere Abschéatzung unter Beriicksichtigung der
beschriebenen Aussageunsicherheit von 3 dB(A) angesehen werden.
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6.2 Ermittlung der Mindestabstande zu den gewerblichen Flachen ndérdlich der
Heerstralle

Weitere gewerbliche Anlagen befinden sich im stdlichen Untersuchungsbereich nordlich der
HeerstralRe, die entsprechend der Abb. 6 und 7 teilweise im Geltungsbereich des rechtsgtiltigen
Bebauungsplan Nr. 854 Gewerbegebiet Nordlich HeerstralRe — Teilbereich 1 — und im unbeplan-
ten Bereich im dstlichen Anschluss zwischen der Stierstadter Straf3e und dem Schonberger Weg
befinden.

o

A

Abb. 6: Auszug aus der Plankarte des B-Planes Nr. 854 Gewerbegebiet Nordlich Heerstrale — Teilbereich 1 —
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6.2.1 Emissionsansétze

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 854 wurden fur die gewerblich genutzten Flachen
so genannte differenzierte immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel IFSP
tagsuber und nachts in dB(A)/m? auf der Grundlage des 8 1 Abs. 5 der BauNVO planerisch fest-
gesetzt, welche das zulassige Emissionsverhalten der Flachen regeln.
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Aus den Festsetzungen kdnnen in einer Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 bei freier
Schallausbreitung unter Beriicksichtigung einer meteorologischen Korrektur Co = 0 dB, einer Bo-
denddmpfung nach der Alternativformel 7.3.2 und einer Quellenhhe von 1 m die
Immissionspegel im Umfeld rechnerisch bestimmt werden.

Derartige Festsetzungen liegen fir die ¢stlich angrenzenden gewerblich genutzten Bestands-
flachen nicht vor, die bereits durch die schutzbedurftige Bestandsbebauung wiederum im oOst-
lichen Anschluss sowie durch eingestreute Wohnnutzungen im Gebiet selbst immissionsschutz-
rechtlich reglementiert sind. Fur die Abschatzung der entstehenden gewerblichen Larmimmissio-
nen im Umfeld, welche von diesen Flachen ausgehen, kdnnen in Anndherung nach Anhang A.2
der DIN 45682 — Schallimmissionspléne — in westliche und ndérdliche Richtung Emissionswerte
fur von

Lw" = 60 dB(A)/m? tagsuber und
Lw" = 50 dB(A)/m? nachts

herangezogen werden, die im vorliegenden Fall fur die in Abb. 6 gelb umrandeten Bestands-
flachen berlcksichtigt wurden.

Unter Berticksichtigung der o. a. Emissionskontingente wurden die Gesamtlarmimmissionen
durch die Summe der gewerblichen Bestandsflachen im Umfeld in der flr das Untersuchungs-
gebiet der SEM 4 unglinstigsten Hohe von 15 m Gber dem Boden berechnet.

6.2.2 Darstellung der Mindestabsténde

Die Mindestabstande ergeben sich fiir die Gebietsausweisung WA aus den Immissionsricht-
werten von 55 dB(A) am Tage und 40 dB(A) fir den Nachtzeitraum bzw. fir die Gebietsauswei-
sung MI aus den Immissionsrichtwerten 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A). Im vorliegenden Fall
ergeben sich die Mindestabstande aus den Anforderungen des Nachtzeitraums, da die
berlcksichtigten Emissionswerte nachts auf den unbeplanten Flachen nur 10 dB(A), die
Immissionsrichtwerte nachts jedoch 15 dB(A) unterhalb derjenigen fiir den Tageszeitraum liegen.

Die Mindestabstande fir die Gebietsarten WA und Ml wurden in die folgende Plankarte im Mal3-
stab 1: 5.000 ubertragen, die dem Gutachten im DIN A3-Format beigefugt ist:

Anlage 19: Lageplan im Mafstab 1: 5.000 mit der Darstellung der erforderlichen Mindestabstande zu den gewerb-
lichen Bestandsgebieten nérdlich der Heerstrale

Nach der Anlage 19 lassen sich im Umfeld der unbeplanten gewerblichen Bestandsflachen au-
Berhalb des B-Plans Nr. 854 Abstande zur nachsten Bebauung in der Gebietsausweisung
MI (rote Linie) jeweils zur ndchsten Grenze der Betriebsgrundstiicksgrenze von ca. 30 - 70 m
ableiten. An die Bestandsflachen im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 854 kann auf Grund der fir
diese Flachen festgesetzten niedrigen IFSP rechnerisch nahezu unmittelbar herangertckt
werden, wobei auch hier Abstdnde von > 25 m als sinnvoll erachtet werden.

Nach der Anlage 19 lassen sich im Umfeld der unbeplanten gewerblichen Bestandsflachen au-
Rerhalb des B-Plans Nr. 854 Abstande zur ndchsten Bebauung in der Gebietsausweisung
WA (blaue Linie) jeweils zur ndchsten Grundstiicksgrenze von ca. 80 - 100 m ableiten. Im 6st-
lichen Bereich ergibt sich hierbei eine gute Ubereinstimmung mit den Abstanden zur bereits rea-
lisierten Wohnbebauung entlang der Stral3e Steinbacher Hohl. An die Bestandsflachen im Gel-
tungsbereich des B-Plans Nr. 854 kann auf Grund der fur diese Flachen festgesetzten niedrigen
IFSP rechnerisch auf Mindestabstéande von ca. 50 m herangertickt werden.
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Es wird angemerkt, dass sich westlich in Verlangerung der Ludwig-Landmann-Stral3e ein
Umspannwerk mit den entsprechenden Gerauschquellen im Freien befindet. Hierzu lagen keine
konkreten Erkenntnisse vor. Insofern in diesem Bereich eine schutzbedirftige Bebauung
angedacht ist, sollten sich die erforderlichen Mindestabstédnde an denjenigen zu den stdlich
angrenzenden Wohngebieten (nérdlich der Heerstraf3e) von ca. 70 m orientieren.

Im Rahmen von Bauantragen insbesondere auf den unbeplanten gewerblichen Bestandsflachen
sollte auf deren Vereinbarkeit mit den immissionsschutzrechtlichen Ansprichen einer heran-
rickenden Wohnbebauung besonderes Augenmerk gelegt werden, um hier spéatere Konflikte zu
vermeiden. Ggf. kann fur die gewerblichen unbeplanten Bestandsflachen ebenfalls ein Bebau-
ungsplan aufgestellt werden, um hier ebenfalls geeignete Emissionskontingente nach
8 1 Abs. 4 festzusetzen, welche dann nach auf der Grundlage der DIN 45691 — Emissionskontin-
gentierung — berechnet werden sollten.

7 Anmerkungen zu den Fluglarmimmissionen im Plangebiet

Die Fluglarmimmissionen durch den Flughafen Frankfurt Main werden nachfolgend nach den ein-
schlagigen Beurteilungskriterien erlautert.

7.1 Siedlungsbheschrankungsgebiete nach dem Regionalplan Siidhessen 2010

Das Plangebiet liegt nach der Hauptkarte des Flachennutzungsplans des Regionalverbandes
Rhein-Main deutlich auBerhalb des Siedlungsbeschrankungsgebietes. Die Karte ist im Internet
unter http://www.region-frankfurt.de/Regionalverband/Planung/Regionaler-FI%C3%A4chennut-
zungsplan/Hauptkarte abrufbar.

7.2 Beurteilungspegel aus dem Planfeststellungsverfahren fur den Flughafen Frankfurt
Main

Die Beurteilungspegel durch den Flughafen Frankfurt Main fur den Prognose-Planfall 2020 mit
dem Ausbau Nordwest wurden den Larmkarten nach den Berechnungen der HLUG entnommen,
die im Internet auf der Seite http://www.dfld.de/Link.php?URL=Andere/ RDF/Anzeige.php?Z=1
des Deutschen Fluglarmdienst e.V. vero6ffentlicht sind. Der Untersuchung der Fluglarmimmissio-
nen liegen Berechnungen des HLUG zugrunde, welche jeweils separat fiir 100 % Ost- und
Westbetriebsrichtung und somit fur jeden Aufpunkt die Larmimmissionen bei der jeweils un-
ginstigsten Betriebsrichtung betrachten.

Fur den Bereich des Plangebiets ergeben sich fiir die Prognose 2020 in der realisierten Ausbau-
variante 9B im Bereich des westlichen Siedlungsrandes des Stadtteiles Niederursel die Beurtei-
lungspegel tags und nachts durch den Fluglarm wie folgt:

Betriebsrichtung 25 (West) Laeqtag = 25 dB(A)  Laeqnacht = 19 dB(A)
Betriebsrichtung 07 (Ost) LaeqTag = 47 dB(A)  Laeqnacht = 21 dB(A)


http://www.region-frankfurt.de/Regionalverband/Planung/Regionaler-Fl%C3%A4chennutzungsplan/Hauptkarte
http://www.region-frankfurt.de/Regionalverband/Planung/Regionaler-Fl%C3%A4chennutzungsplan/Hauptkarte
http://www.dfld.de/Link.php?URL=Andere/%20RDF/Anzeige.php?Z=1
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7.3 Larmschutzzonen nach der Larmschutzbereichsverordnung

Das Hessische Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) hat in sei-
nem Planfeststellungsbeschluss vom 18.12.2007 zum Ausbau des Verkehrsflughafens Frank-
furt/Main auch Uber die Frage der baulichen Schallschutzmalinahmen und etwaiger Entschadi-
gungsanspriche der Anwohner des Flughafens entschieden. Dazu setzt die Landesregierung
den Larmschutzbereich durch Rechtsverordnung fest. Die Rechtsverordnung ist am 13.10.2011
in Kraft getreten und ist im GVBI. Nr. 18/2011 S. 438 ff veroffentlicht.

Aus der Ubersichtskarte mit den Larmschutzzonen (Download unter https://wirt-
schaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutzbereich-flughafen-frankfurt ) kann weiter ge-
schlussfolgert werden, dass das Plangebiet sehr deutlich auBerhalb der festgelegten Larm-
schutzbereiche. Spezifische Anforderungen an den Schallschutz nach der Flugplatz-Schall-
schutzmalnahmenverordnung — 2. FlugLSV — vom 8. September 2009, http://www.gesetze-im-
internet.de/fluglsv_2/ ergeben sich hiermit nicht.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Fluglarmimmissionen im Plan-
gebiet nicht von Relevanz sind.


http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMWVL_15/HMWVL_Internet/med/864/864da71e-6f23-179c-daae-2389e4818514,22222222-2222-2222-2222-222222222222
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutzbereich-flughafen-frankfurt
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutzbereich-flughafen-frankfurt
http://www.gesetze-im-internet.de/fluglsv_2/
http://www.gesetze-im-internet.de/fluglsv_2/
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8 Fazit

Hinsichtlich der schalltechnischen Belange im Zusammenhang mit der stadtebaulichen Entwick-
lungsmalinahme SEM 4 Frankfurt Nordwest stehen mit Verweis auf das Kap. 4 die Verkehrslarm-
immissionen im Vordergrund, wobei hier als relevante Gerduschquelle erwartungsgemaf die
Bundesautobahn 5 auftritt.

Auch unter Verweis auf den Anhang 1 der Arbeitshilfe der Stadt Frankfurt zur Beurteilung gesun-
der Wohnverhdltnisse, die auf der Seite 16 des Gutachtens beigefugt ist, erscheint die Vollzugs-
fahigkeit eines Bebauungsplans fiur die Schaffung von Wohngebieten ohne effektive aktive
Schallschutzmafl3nahmen entlang der BAB 5 bei der vorhandenen Larmsituation in Frage gestellt.

Im Weiteren wurde daher die Larmsituation unter Berlcksichtigung von zusatzlichen aktiven
LarmschutzmalRnahmen beidseits der BAB 5 auf der Gemarkung Frankfurt in Form von Wand-
Wall-Kombinationen bzw. Larmschutzwanden mit einer Hohe von 10 m Uber dem Niveau der
BAB 5 berechnet, wobei deren Abstand zu den derzeitigen Fahrbahnrandern noch einen
achtstreifigen Ausbau zulasst.

In Abhéangigkeit zur BAB und der berechneten Hohe Uiber Gelande kdnnen mit den aktiven Schall-
schutzmalRnahmen entlang der BAB 5 die Beurteilungspegel tagsiiber und nachts gegeniber
dem Ausgangszustand sehr deutlich reduziert werden, wobei die hdchsten Pegelminderungen
quellennah und in niedriger Hohe erreicht werden kénnen. Mit zunehmender Entfernung und
Hohe nimmt der erreichbare Larmminderungseffekt durch den aktiven Schallschutz bekannter-
weise ab. Weiter ist auf Grund des ansteigenden Gelandes westlich der BAB 5 und der bisherigen
Beschrankung der SchallschutzmaRnahmen auf die Gemarkung Frankfurt westlich der BAB 5
insbesondere im sidlichen Bereich von geringeren Effekten gegentiber dem Ausgangszustand
ohne MalRnahmen auszugehen.

Die Frage nach den Mindestabstanden zwischen der BAB 5 und einer geplanten Wohnbebauung
ist durch den Sachverstandigen nicht eindeutig beantwortbar; die Klarung der Schutzinteressen
zukunftiger Anwohner bedarf einer fundierten stadtebaulichen Abwégung und Begriindung.

Insgesamt wird darauf hingewiesen, dass die zu realisierenden aktiven SchallschutzmalRnahmen
im Zusammenhang mit der Entwicklungsflache und deren Abstdnde zur BAB 5 von den beab-
sichtigten Ausbauplanen zu dieser Autobahn abhangen. Die Ausbauplane machen wiederum
aktive SchallschutzmaRnahmen erforderlich. Diese SchallschutzmafBhahmen im Zusammenhang
mit der wesentlichen Anderung der BAB 5 missen dann streng nach den Kriterien der
16. BImSchV in Verbindung mit der 24. BImSchV geplant werden, wobei hierbei vermutlich nur
die Schutzbedurftigkeit der Bestandsgebiete (z. B. im Bereich des Stadtteils Niederursel) von
Belang ist. Es besteht daher der Bedarf der friihzeitigen Abstimmung zwischen dem Baulasttrager
der BAB 5 und der Stadt Frankfurt, um hier spéatere Konflikte zwischen dem Planungsrecht und
dem Verkehrslarmschutzrecht zu vermeiden. Auch auf Grund der fehlenden Informationen zu den
Zusatzverkehren im Zusammenhang mit der stéadtebaulichen Entwicklungsflache kénnen die
vorgestellten Ergebnisse lediglich als Orientierungshilfe im Rahmen der stadtebaulichen
Voruntersuchungen dienen und missen spater nochmals konkretisiert werden.

Hinsichtlich der so genannten Korona-Gerauschen, die bei bestimmten Wetterlagen durch die
380 kV-Hochstspannungsleitungen verursacht werden, wird auf das ausfuhrliche Kap. 5 des
Gutachtens verwiesen. Diese Leitungen werden immissionsschutzrechtlich wie nicht-
genehmigungsbedirftige Anlagen im Sinne der TA beurteilt. Diese verlaufen 6stlich der BAB 5
entlang der Autobahn und sind westlich der BAB 5 als zusatzliche Leitungen auf der vorhandenen
Leitungstrasse geplant, die diesen Teil des Untersuchungsgebietes derzeit quert. Aus
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schalltechnischen Grinden sollten hier Mindestabstande zwischen der nachsten Wohnbebauung
und der Trassenachse von = 90 m in der Gebietsausweisung Allgemeines Wohngebiet und
2 40 m in der Gebietsausweisung Kern- oder Mischgebiet bzw. Urbanes Gebiet realisiert werden.

Auf die Mindestabstéande zu den Gewerbebetrieben im nordwestlichen Bereich am Oberurseler
Weg bzw. im suddstlichen Bereich der stadtebaulichen Entwicklungsflache ndordlich der
HeerstraRe wird im Kap. 6 des Gutachtens eingegangen. Die erforderlichen Mindestabsténde,
die sich aus den Anforderungen der TA Larm in Abhangigkeit von der Gebietsausweisung
ergeben, sind in den Anlagen 18 und 19 zu entnehmen.

Auf den Flugverkehrslarm wird im Kap. 7 des Gutachtens eingegangen. Insgesamt kann davon
ausgegangen werden, dass die Fluglarmimmissionen im Plangebiet nicht von Relevanz sind.

Industrie Service
Geschaftsfeld Umwelttechnik
Larm- und Erschutterungsschutz

Martin Heinig Karl Baumbusch
(Fachlich Verantwortlicher) (Sachverstandiger)
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9 Anlagenverzeichnis

Die Anlagen 1 - 15 weisen in den dem Gutachten beigefligten Planen im DIN A3-Format den
MaRstab 1:15.000, auf den separat angefertigten Planen im DIN AO-Format den Maf3stab
1: 5.000 auf.

Anlage 1: Darstellung des Berechnungsmodells einschlieRlich der Topografie

Anlage 2: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdéhe 2,0 m liber Gelande

Anlage 3: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den zusatzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 2,0 m iiber Geldnde

Anlage 4: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Straen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdhe 9,0 m iiber Gelande

Anlage 5: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Straen- und
Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 9,0 m iiber Geldnde

Anlage 6: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Straften- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshéhe 15,0 m iiber Gelande

Anlage 7: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 — 22:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den zusatzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshohe 15,0 m iiber Gelande

Anlage 8: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdhe 2,0 m iiber Gelande

Anlage 9: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 2,0 m iiber Geldnde

Anlage 10: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdhe 9,0 m iiber Gelande

Anlage 11: Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Stralen- und
Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshdhe 9,0 m iiber Gelande

Anlage 12; Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den vorhandenen Schallschutzeinrichtungen entlang der BAB 5,
Berechnungshdhe 15,0 m iiber Geldnde

Anlage 13; Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch den Straflen- und
Schienenverkehr mit den zusétzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits entlang der BAB 5
(siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 15,0 m iiber Gelénde



Seite 44 von 66 zum Gutachten Nr. T 1606
Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Bsch/10.09.2019

Dokument: T1606.docx

Anlage 14:

Anlage 15:

Anlage 16:

Anlage 17:

Anlage 18:

Anlage 19:

Anlagen 20 - 22:

Isophonenlinien 64 dB(A) und 70 dB(A) der Beurteilungspegel tagsiiber (06:00 - 22:00 Uhr) durch
den Straen- und Schienenverkehr mit den zusatzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits
entlang der BAB 5 (siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshéhe 15,0 m iiber Gelénde

Isophonenlinien 54 dB(A) und 60 dB(A) der Beurteilungspegel nachts (22:00 - 06:00 Uhr) durch
den StralBen- und Schienenverkehr mit den zusatzlichen Schallschutzeinrichtungen beidseits
entlang der BAB 5 (siehe Kap. 4.1.1), Berechnungshdhe 15,0 m iiber Geldnde

Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 — 06:00 Uhr) durch die Koronagerausche,
Ausgangszustand mit den bestehenden 380 kV-Leitungen dstlich der BAB 5

Flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel nachts (22:00 — 06:00 Uhr) durch die Koronagerausche,
Planzustand mit den bestehenden 380 kV-Leitungen dstlich und den zusatzlichen 380 kV-Leitungen
westlich der BAB 5

Lageplan im MaBstab 1: 5.000 mit der Darstellung der erforderlichen Mindestabstande zu den Firmen
Schiitz und Burghof im nordwestlichen Bereich der SEM 4 in Abhangigkeit von der Gebietsausweisung

Lageplan im Mafstab 1: 5.000 mit der Darstellung der erforderlichen Mindestabsténde zu den
gewerblichen Flachen nérdlich der HeerstraRRe im stidlichen Bereich der SEM 4 in Abhangigkeit von der
Gebietsausweisung

Datenbank StraRRe mit den Erlduterungen zu den Abklrzungen
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Flachen gleicher Klassen
des Beurteilungspegels
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